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Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)  
und Tarifbedingungen (TaB)* 
Die Allgemeinen Versicherungsbedingungen und Tarifbedingungen regeln in Er- 
gänzung der Satzung die sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden 
Rechte	und	Pflichten	des	Mitglieds	und	des	Leistungsempfängers.

Allgemeine Versicherungsbedingungen (AVB)

I. Versicherung der Mitglieder

§ 1
Tarife, Mehrfachversicherung

1.	 Die	Pensionskasse	führt	folgende	Tarife
 Tarif A:  steigender Pensionsanspruch bei variablem Monatsbeitrag
	 Tarif	B:		 konstanter	Pensionsanspruch	(bis	zum	31.12.2003)
    bei festem Monatsbeitrag
 Tarif E:  fondsgebundene Pensionsversicherung
 Tarif K:  fondsgebundene Pensionsversicherung mit Basisversorgung 
    (hybrid)
2.		 Mitglieder	können	nach	allen	Tarifen	versichert	sein.

3.		 	Bei	der	Bemessung	der	Beiträge	ist	darauf	zu	achten,	dass	die	aus	den	Bei-
trägen resultierenden Gesamtleistungen, zusammen mit weiteren Renten-
ansprüchen, das bei Eintritt des Versicherungsfalles wegfallende Erwerbsein-
kommen	nicht	überschreiten.

§ 2
Antrag auf Versicherung

1.		 	Zusammen	mit	dem	Antrag	auf	Aufnahme	in	die	Pensionskasse	ist	anzugeben,	
nach	welchem	Tarif	versichert	werden	soll.

2.		 	Mitgliedern	kann	unter	Beibehaltung	der	bisherigen	Beitragshöhe	auf	Antrag	
der Übergang vom bisher gewählten Tarif auf einen anderen Tarif unter Einhal-
tung	der	geschäftsplangemäßen	Aufnahmevoraussetzungen	gestattet	werden.

3.		 	Hierfür	ist	bei	Firmenmitgliedern	die	Zustimmung	der	Kassenfirma	erforderlich.	
Die	Versicherung	nach	bisherigem	Tarif	wird	dann	beitragsfrei	gestellt.
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4.		 	Eine	Übertragung	der	 beitragsfrei	 verbleibenden	Anwartschaft	 auf	 den	neu	
gewählten	Tarif	ist	ausgeschlossen.

5.		 	Die	Übertragung	von	Anwartschaften	aus	Tarif	E	auf	Tarif	A	regelt	sich	nach	
den	TaB	E,	dort	§	4.

§ 3
Versicherungsverhältnisse, Voraussetzungen

1.	 	Bei	der	Begründung	eines	Versicherungsverhältnisses	müssen	folgende	Vor-
aussetzungen erfüllt sein:

 a) Vorliegen eines Antrages;
	 b)	 	bei	Firmenmitgliedern	das	Vorliegen	der	Zusage	der	Kassenfirma,	die	ihr	

nach	den	AVB	und	den	TaB	obliegenden	Pflichten,	insbesondere	Entrich-
tung	der	Firmenbeiträge,	zu	erfüllen.	Eine	einmal	erteilte	Zusage	gilt	 für	
alle	weiteren	Anmeldungen	dieser	Kassenfirma.

2.		 	Auf	den	Vertrag	findet	das	Recht	der	Bundesrepublik	Deutschland	Anwendung.	

§ 4
Auskunfts- und Anzeigepflicht

	1.	 	Der	Pensionskasse	sind	alle	für	die	Versicherung	notwendigen	Auskünfte	zu	ge-
ben	und	auf	Verlangen	zu	belegen.

2.	 	Die	 vorvertragliche	Anzeigepflicht	 für	 den	Antragsteller	 bzw.	 für	 die	 anmel- 
dende	Kassenfirma	umfasst	alle	Gefahrumstände,	die	für	die	Übernahme	des	
Versicherungsrisikos erheblich und bei der Anmeldung bekannt sind oder bis 
zum	Zugang	des	Versicherungsscheines	(§	6)	bekannt	werden.

  Ist entgegen dieser Vorschrift ein das Versicherungsverhältnis betreffender er-
heblicher Gefahrumstand schuldhaft nicht, unvollständig oder unrichtig ange-
zeigt	worden,	so	kann	die	Pensionskasse	vom	Vertrag	zurücktreten.

3.	 	Alle	 Änderungen,	 die	 das	 Versicherungsverhältnis	 betreffen,	 sind	 schriftlich	
oder auf elektronischem Wege anzuzeigen, insbesondere jede Namensände-
rung	 (z.	B.	 durch	Eheschließung)	 sowie	 jede	Änderung	 der	Anschrift.	 Unter	
»elektronischem Wege« sind in den AVB und TaB die Kommunikationsmittel 
Telefax,	E-Mail	und	Mitgliederportal	zu	verstehen.

	 	Durch	nicht	oder	verspätet	gegebene	Auskünfte	bzw.	durch	unterlassene	oder	
verspätete	Mitteilungen	entstandene	Nachteile	hat	das	Mitglied	bzw.	der	Leis-
tungsempfänger	zu	tragen.	

  Die Pensionskasse kann die durch die Versäumnisse entstehenden Kosten 
von	den	säumigen	Mitgliedern	einfordern.	

§ 5
Gesundheitsprüfung

	1.	 	Vor	dem	Beginn	des	Versicherungsverhältnisses	hat	eine	Gesundheitsprüfung	
zu	 erfolgen.	 Die	Gesundheitsprüfung	 erfolgt	 durch	 die	 Pensionskasse	 unter	 
Zugrundelegung

 a) des Gesundheitsfragebogens,
	 b)	 des	ärztlichen	Gutachtens	bzw.
	 c)	 sonstiger	Kriterien.

	 Sonstige	Kriterien	sind	u.	a.:
	 1.	 Werksärztliche	Testate,
	 2.	 Dienstobliegenheitserklärungen,
	 3.	 	Beurteilung	 von	Unternehmens-	 und	Branchenrisiken	 anhand	 von	 exter-

nen	Daten	bei	Versicherung	von	gesamten	Belegschaften.

  Bei Verzicht auf die Berufsunfähigkeitsversicherung kann eine Gesundheits-
prüfung	entfallen.

	 	Bei	Aufnahme	von	Mitgliedern	im	Rahmen	von	tariflichen	Vereinbarungen	und	
dem gesetzlichen Anspruch auf Entgeltumwandlung kann die Pensionskasse 
auf	eine	Gesundheitsprüfung	verzichten.

2.	 	Die	Vorlage	eines	ärztlichen	Gutachtens	ist	erforderlich,	wenn
 a)  bei einer Versicherung nach Tarif B eine Jahrespension von mehr als 500,00 € 

versichert	bzw.	in	einem	oder	mehreren	Beträgen	zusatzversichert	wird	ge- 
genüber der Jahrespension, für die das letzte ärztliche Gutachten erstattet 
wurde oder

 b)  der laufende Abschluss von Erhöhungsversicherungen nach dem Tarif B 
über den Rahmen von Ziffer 2 a) hinaus beantragt wird und bisher kein ärzt- 
liches	Gutachten	vorliegt	bzw.	das	zuletzt	eingereichte	ärztliche	Gutachten	
älter	als	drei	Jahre	ist.

  In allen anderen Fällen genügt die Vorlage des Gesundheitsfragebogens, es 
sei	denn,	dass	sich	ein	erhöhtes	Versicherungsrisiko	ergibt.	Liegt	ein	erhöhtes	
Versicherungsrisiko vor oder wird ein solches von der Pensionskasse vermu-
tet,	ist	auf	Anforderung	ein	ärztliches	Gutachten	nachzureichen.

  Sollen Mitglieder, deren erste Versicherung nach dem Tarif B erfolgte, zusätz-
lich nach Tarif A versichert werden, bedarf es in der Regel keiner erneuten 
Gesundheitsprüfung.

3.		 	Hat	die	Pensionskasse	nach	dem	gesamten	Ergebnis	der	Gesundheitsprüfung	
ein erhöhtes Versicherungsrisiko zu übernehmen, so kann sie für das Versi-
cherungsverhältnis Leistungsbeschränkungen vorsehen, die als besondere 
Versicherungsbedingungen	 im	 Versicherungsschein	 zu	 vermerken	 sind.	 Als	

PKDW

8

AVB

9



Leistungsbeschränkungen kommen der Ausschluss oder Teilausschluss der  
Berufsunfähigkeitspension	in	Betracht.

4.		 Der	ärztliche	Gutachter	kann	von	der	Pensionskasse	bestimmt	werden.

5.		 	Die	im	Zusammenhang	mit	der	Gesundheitsprüfung	anfallenden	Kosten	für	ärzt-
liche	Gutachten,	Auskünfte,	Bescheinigungen	etc.	trägt	die	anmeldende	Firma,	
bei	Einzelmitgliedern	der	Antragsteller	bzw.	das	Mitglied.

§ 6
Aufnahme, Versicherungsscheine

1.	 	Die	Aufnahme	erfolgt	durch	Zusendung	eines	Versicherungsscheines,	der	die	
Unterschrift	des	Vorstandes	der	Pensionskasse	trägt.

2.	 	Über	jeden	Versicherungsvertrag	wird	ein	gesonderter	Versicherungsschein	aus-
gestellt.

3.	 	Der	Versicherungsschein	 enthält	 den	Namen	 und	 das	Geburtsdatum	des	Mit-
glieds,	eine	laufende	Nummer	(Mitgliedsnummer),	ggf.	den	Namen	der	Kassen-
firma,	das	Datum	des	Beginns	der	Versicherung,	die	Tarifbezeichnung,	etwaige	
besondere Versicherungsbedingungen sowie bei dem Tarif B die Altersgrenze, 
die	vereinbarte	Endpension	und	den	Beitrag.

4.	 	Wird	eine	nach	Tarif	B	laufende	Versicherung	beitragsfrei	gestellt,	so	ist	dem	Mit-
glied über die sich danach ergebende Endpension ein neuer Versicherungsschein 
zuzuleiten	und	der	bisherige	Versicherungsschein	von	 ihm	zurückzufordern.

§ 7
Beginn und Ende der Versicherung

Das Versicherungsverhältnis beginnt mit dem im Versicherungsschein genannten 
Zeitpunkt.

Das Versicherungsverhältnis endet, wenn die Mitgliedschaft endet, sofern keine  
Kassenleistungen	gewährt	werden.	Im	Übrigen	endet	das	Versicherungsverhältnis,	
wenn	ein	Anspruch	auf	Kassenleistungen	nicht	mehr	besteht.

II. Beitragszahlung

§ 8
Laufende Beitragszahlung

1.	 	Jedes	Versicherungsverhältnis	verpflichtet	–	sofern	es	nicht	gemäß	§	10	Ziffer	
3 und § 11 Ziffer 2 beitragsfrei gestellt ist, es sich nicht um ein abgeteiltes 
Versicherungsverhältnis gemäß § 2 Ziffer 3 der Satzung handelt oder die Tarif-
bedingungen	anderes	nicht	vorsehen	–	zu	laufenden	Beitragszahlungen.	

  Die Höhe dieser laufenden Beitragszahlungen kann unter Berücksichtigung von  
§	1	Ziffer	3	frei	gewählt	werden.

2.	 	Jedes	Mitglied	erhält	in	den	ersten	vier	Monaten	eines	jeden	Kalenderjahres	
von der Pensionskasse Bescheinigungen über die im Vorjahr für die einzelnen 
Tarife	eingezahlten	Beiträge	sowie	über	die	Höhe	der	Anwartschaften.	Mitglie-
der, die nach Tarif E versichert sind, erhalten darüber hinaus eine Beschei-
nigung	über	den	Wert	der	mit	den	Beiträgen	erworbenen	Vermögenswerte.	
Die bescheinigten Beiträge gelten als anerkannt, wenn nicht innerhalb eines 
Monats nach Empfang der Bescheinigung schriftlich oder auf elektronischem 
Wege	im	Sinne	des	§	4	Ziffer	3	Satz	2	dieser	AVB	Widerspruch	erhoben	wurde.	
Auch	später	nachgewiesene	Fehler	sind	zu	berichtigen.

3.		 	Nach	Eintritt	des	Versorgungsfalles	sind	Beitragszahlungen	nicht	mehr	mög-
lich.	Erfolgte	Beitragszahlungen	werden	zinslos	zurückerstattet.

§ 9
Beitragszahlung der Firmenmitglieder

1.		 	Die	Beiträge	der	Firmenmitglieder	sind	durch	die	Kassenfirma	monatlich	bis	
zum	10.	des	folgenden	Monats	zu	zahlen.

2.	 	Bei	den	Firmenmitgliedern	haftet	die	Kassenfirma	für	die	Entrichtung	der	Bei-
träge (Mitglied- und Firmenanteil) als Selbstschuldner; dem Firmenmitglied 
wird	sein	Beitragsanteil	vom	monatlichen	Arbeitsverdienst	abgezogen.

3.		 	Liegt	 keine	 für	 die	 Pensionskasse	 nachvollziehbare	Aufteilung	 der	 Beiträge	
von Firmenmitgliedern vor, so kann die Pensionskasse die entsprechenden 
Beiträge	an	die	Kassenfirma	zurücküberweisen.	Ein	Anspruch	auf	Leistungen	
entsteht insoweit erst nach Eingang von Beitragszahlungen auf Grundlage  
einer für die Pensionskasse nachvollziehbaren Aufteilung nach Mitglieder und 
Firmenbeiträgen.

PKDW

10

AVB

11



§ 10
Beitragszahlung der Einzelmitglieder

1.	 	Beitragszahlende	Einzelmitglieder	haben	 ihre	Beiträge	 in	gleichbleibenden	
monatlichen	Raten	bis	zum	15.	des	Folgemonats	zu	entrichten.	

  Jahresbeiträge über 750,00 € können in abweichenden Zahlungsrhythmen 
oder	in	einer	Summe	bis	zum	20.06.	erbracht	werden.	

  Die Pensionskasse kann von dieser Regelung für künftig fällig werdende Bei-
tragszahlungen	abweichende	Zahlungsmodalitäten	genehmigen.	

  Bei vorzeitigem Eintritt eines Versicherungsfalles werden etwa überzahlte Bei-
träge	zinslos	zurückerstattet.

2.		 	Einzelmitglieder	können	vorbehaltlich	Absatz	2	dieser	Ziffer	die	Beiträge	in	be-
liebiger Höhe zahlen (mindestens jedoch 150,00 € jährlich); sie können die 
Zahlung	 im	Rahmen	der	Ziffer	 3	auch	einstellen.	Die	Beitragszahlung	kann	
jederzeit	wieder	aufgenommen	werden.	

  Nach Tarif B versicherte Einzelmitglieder können nur die vollen Beiträge zah-
len.	Eine	spätere	Einstellung	der	Beitragszahlung	ist	im	Rahmen	der	Ziffer	3	
zulässig.	Eine	Wiederaufnahme	der	Beitragszahlung	 ist	 jedoch	ausgeschlos-
sen.	Die	Beitragszahlung	der	nach	Tarif	B	versicherten	Einzelmitglieder	kann	
nur unter Einhaltung einer Erklärungsfrist von drei Monaten zum jeweiligen 
Monatsende	eingestellt	werden.

3.		 	Einzelmitglieder	 können	 auf	 schriftlichen	 Antrag	 oder	 auf	 elektronischem	
Wege im Sinne des § 4 Ziffer 3 Satz 2 dieser AVB das Versicherungsverhältnis 
beitragsfrei	stellen	lassen.

4.		 	Wird	eine	Versicherung	nach	Tarif	B	beitragsfrei	gestellt,	so	wird	die	Jahres- 
Endpension	 herabgesetzt.	 Die	 herabgesetzte	 Jahres-Endpension	 ergibt	 
sich	aus	der	Verrentung	des	Grundbetrages,	 d.	h.	 aus	der	Division	dieses	
Grundbetrages durch den geschäftsplangemäßen Anwartschaftsbarwert für 
die	 Jahres-Endpension	 von	 1,00	€.	 Der	 Grundbetrag	 ist	 hierbei	 die	 zuletzt	
geschäftsplanmäßig ermittelte Deckungsrückstellung, abzüglich 5 % zuzüglich 
2/3	der	Summe	der	nach	diesem	Stichtag	entrichteten	Beiträge.	Die	maximale	
Höhe	des	Abzuges	darf	255,00	€	nicht	überschreiten.

§ 11
Beitragszahlung bei unterbrochener Firmenmitgliedschaft

1.		 	Ist	die	Firmenmitgliedschaft	gemäß	§	4	Ziffer	1	der	Satzung	unterbrochen,	
können	die	Versicherungsverhältnisse	ruhen.

2.		 	Während	des	Ruhens	eines	Versicherungsverhältnisses	sind	Beiträge	nicht	zu	
entrichten.

3.		 	Bei	einer	Versicherung	nach	Tarif	B	können	nach	Beendigung	des	Ruhens	die	 
wegen	des	Ruhens	nicht	gezahlten	Beiträge	nachentrichtet	werden.	Wird	von	
der Möglichkeit der Nachentrichtung kein Gebrauch gemacht, wird der rech-
nungsgemäße Versicherungsbeginn um den Zeitraum des Ruhens hinaus-
geschoben.	Die	Höhe	des	Beitrags	richtet	sich	dann	nach	dem	Lebensalter,	
das im Zeitpunkt des hinausgeschobenen Versicherungsbeginns erreicht war 
(§	1	der	Tarifbedingung	B).

4.	 	Tritt	bei	einer	Versicherung	nach	Tarif	B	der	Versicherungsfall	während	des	
Ruhens ein, so werden die wegen des Ruhens nicht gezahlten Beiträge von 
der	Kassenleistung	abgesetzt.

§ 12
Pensionsfähiger Arbeitsverdienst

1.	 	Soweit	die	Tarifbedingungen	dies	vorsehen,	ist	für	die	Beitragsentrichtung	der	
pensionsfähige	Arbeitsverdienst	zugrunde	zu	legen.

2.		 	Als	pensionsfähiger	Arbeitsverdienst	gilt	bei	Firmenmitgliedern,	sofern	nicht	in	
Abstimmung mit der Pensionskasse eine gesonderte Festsetzung durch die 
Kassenfirma	erfolgt,	grundsätzlich	das	Gehalt	oder	der	Lohn.	

  Darüber hinaus können neben Gehalt oder Lohn auch Gewinnanteile und 
sonstige	regelmäßige	Bezüge	berücksichtigt	werden.	Der	jährliche	Höchstbe-
trag des pensionsfähigen Arbeitsverdienstes ist die jeweils geltende Beitrags-
bemessungsgrenze der gesetzlichen Rentenversicherung der Arbeiter und 
Angestellten, und zwar so lange, bis die Mitgliederversammlung, in der die 
Kassenfirmen	Stimmrecht	haben,	etwas	anderes	beschließt.	Der	Beschluss	
bedarf	der	Genehmigung	der	Aufsichtsbehörde.	

	 	Beginnt	oder	endet	die	Beitragspflicht	im	Laufe	eines	Kalenderjahres,	so	gilt	
als pensionsfähiger Arbeitsverdienst dieses Kalenderjahres nur der für die bei-
tragspflichtige	Zeit	bezogene	Arbeitsverdienst	bis	zu	monatlich	einem	Zwölf- 
tel	des	jährlichen	Höchstbetrages.	

  Für nicht nur vorübergehend im Ausland beschäftigte Mitglieder wird deren 
pensionsfähiger	 Arbeitsverdienst	 von	 der	 Kassenfirma	 unter	 Berücksichti-
gung	der	Höchstgrenze	in	Euro	festgesetzt.

3.		 	Ermäßigt	sich	der	pensionsfähige	Arbeitsverdienst	eines	Firmenmitgliedes,	so	
steht	es	der	Kassenfirma	im	Einvernehmen	mit	dem	Firmenmitglied	frei,	den	bis-
herigen	Arbeitsverdienst	der	Beitragsberechnung	weiterhin	zugrunde	zu	legen.
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§ 13
Zahlungsverzug

1.	 	Zahlungsverzug	 liegt	vor,	wenn	der	zur	Zahlung	von	Beiträgen	Verpflichtete	
mit	seinen	Zahlungen	um	mehr	als	einen	Monat	im	Rückstand	ist.	

  Bei Zahlungsverzug hat die Pensionskasse die Säumigen unter Hinweis auf 
die Folgen weiteren Verzuges unter Fristsetzung schriftlich aufzufordern, den 
Rückstand nebst Verzugszinsen von zwei Prozentpunkten über dem Basis-
zinssatz	am	Tage	der	Fälligkeit	und	Mahnkosten	zu	zahlen.	Bei	Verzug	einer	
Kassenfirma	können	deren	Firmenmitglieder	über	die	Zahlungsaufforderung	
benachrichtigt	werden.

2.		 	Wird	bei	Firmenmitgliedern	bis	zum	Ablauf	der	Frist	der	Rückstand	durch	die	
Kassenfirma	nicht	gezahlt,	werden	die	Firmenmitgliedschaften	als	Einzelmit-
gliedschaften gemäß § 5 der Satzung weitergeführt; die Mitglieder sind hierü-
ber	zu	informieren.

3.		 	Wird	von	einem	Einzelmitglied	bis	zum	Ablauf	der	Frist	der	Rückstand	nicht	
gezahlt,	ist	das	Versicherungsverhältnis	beitragsfrei	zu	stellen.

4.		 	Ist	ein	Mitglied	auch	nach	Tarif	B	versichert,	werden	die	eingehenden	Bei-
träge, jeweils getrennt nach Mitglieds- und Firmenanteil, zunächst auf den 
Sollbeitrag	beim	Tarif	B	verbucht.	Die	Reihenfolge	wird	so	gewählt,	dass	dem	
Mitglied jeweils der größte Anspruch erhalten bleibt, sofern sich aus den AVB 
nichts	anderes	ergibt.

§ 14
Ausscheiden vor Eintritt des Versicherungsfalles

1.	 	Sofern	 die	 Firmenmitgliedschaft	 eines	 versicherten	Mitglieds	 gemäß	 §	4	 Zif-
fer 2 a) bis e) der Satzung vor Eintritt des Versicherungsfalles endet, bleibt 
diesem	Mitglied	 die	Anwartschaft	 erhalten.	 Die	 Regelungen	 des	 Betriebs-
rentengesetzes (BetrAVG) zur gesetzlichen Unverfallbarkeit bleiben hiervon 
unberührt.

2.		 	Sofern	die	Anwartschaft	aus	einem	Versicherungsverhältnis	gemäß	Betriebs-
rentengesetz noch nicht unverfallbar geworden ist und ein Einzelmitglied vor 
Eintritt des Versicherungsfalles durch Kündigung gemäß § 6 Ziffer 3 der 
Satzung	aus	der	Pensionskasse	ausscheidet,	erlöschen	alle	Ansprüche.

3.		 	Entsprechendes	gilt	für	das	Ausscheiden	eines	Mitglieds	durch	Ausschluss	 
gemäß	§	4	Ziffer	2	g),	§	6	Ziffer	4	und	§	7	der	Satzung.

III. Kassenleistungen – Allgemeine Bestimmungen

§ 15 a
Sicherungsvermögen

1.	 	Die	Pensionskasse	bildet	nach	den	Vorschriften	des	Versicherungsaufsichts-
gesetzes ein Sicherungsvermögen für die im Tarif A, Tarif B und hinsichtlich der 
Basisversorgung	im	Tarif	K	versicherten	Mitglieder.	

2.	 	Für	 die	 im	Tarif	E	 versicherten	Mitglieder	wird	 ein	 selbstständiger	Anlagen-
stock	 gebildet.	 Soweit	 im	 Tarif	 E	 gebildete	Anteilseinheiten	 nach	 den	 tarif-
lichen Bestimmungen veräußert und der jeweilige Veräußerungserlös in 
den Tarif A einbezahlt wird, unterliegen die diesbezüglichen Ansprüche dem 
Schutz	des	gebildeten	Sicherungsvermögens	gemäß	Satz	1.	

3.	 	Für	die	im	Tarif	K	versicherten	Mitglieder	wird	ein	selbständiger	Anlagenstock	
für	 die	Ansprüche	 aus	 dem	Anlagenportfolio	 gebildet.	 Soweit	 die	Anteilsein-
heiten	nach	den	tariflichen	Bestimmungen	veräußert	werden,	unterliegen	die	
diesbezüglichen Ansprüche dem Schutz des gebildeten Sicherungsvermö-
gens	gemäß	Satz	1.

§ 15 b
Beteiligung an dem Überschuss und an den Bewertungsreserven  
(Überschussbeteiligung)

1.	 	Damit	der	vereinbarte	Versicherungsschutz	zu	jedem	Zeitpunkt	der	Versiche-
rungsdauer	gewährleistet	ist,	werden	für	die	eingegangenen	Verpflichtungen	
Rückstellungen	gebildet.	Die	Rückstellungen	werden	für	selbstständige	Ab- 
teilungen	des	Sicherungsvermögens	jeweils	gesondert	gebildet.	Die	zur	Be- 
deckung dieser Rückstellungen erforderlichen Mittel werden angelegt und  
erbringen	Kapitalerträge.	Aus	diesen	Kapitalerträgen,	den	Versicherungsbei-
trägen und den angelegten Mitteln werden die zugesagten Versicherungsleis-
tungen erbracht, sowie die Kosten von Abschluss und Verwaltung des Vertra-
ges	gedeckt.	Je	größer	die	Erträge	aus	den	Kapitalanlagen	sind,	 je	weniger	
Versicherungsfälle eintreten und je kostengünstiger die Pensionskasse arbei-
tet,	umso	größer	sind	dann	entstehende	Überschüsse.	Die	Überschussermitt-
lung erfolgt nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) und des 
Versicherungsaufsichtsgesetzes (VAG) und den dazu erlassenen Rechtsver-
ordnungen.	

  Die Wertdifferenz zwischen den Buchwerten und den Zeitwerten der Kapital-
anlagen	stellt	die	Bewertungsreserven	der	Pensionskasse	dar.
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2.		 	Alle	Versicherungsverträge	werden	nach	Maßgabe	des	§	16	der	Satzung	an-
gemessen und verursachungsgerecht am handelsbilanziellen Überschuss be-
teiligt.	Dies	wird	von	der	Aufsichtsbehörde	überwacht.	

  Nach diesen Grundsätzen werden alle Versicherungen eines Tarifs entspre-
chend der Einteilung des Sicherungsvermögens in selbstständige Abteilun-
gen	in	jeweils	eigenen	Überschussverbänden	zusammengefasst.	Sofern	eine	
Aufteilung nach Gruppen innerhalb eines Überschussverbandes zur Wahrung 
engerer Gleichheitskriterien erfolgt, ergibt sich diese aus den Tarifbedingun-
gen.	 Der	 verteilungsfähige	 Überschuss	 wird	 den	 einzelnen	 Überschussver-
bänden verursachungsgemäß zugeordnet und der Rückstellung für Beitrags-
rückerstattung	 zugeführt.	Die	 in	 die	Rückstellung	 für	Beitragsrückerstattung	
eingestellten Mittel dürfen grundsätzlich nur für die Überschussbeteiligung  
der innerhalb des jeweiligen Überschussverbandes Versicherten des jeweili-
gen Tarifes verwendet werden; § 16 Ziffer 3 Satz 3 und Ziffer 5 der Satzung ist 
zu	beachten.	

  Jede einzelne Versicherung innerhalb eines Überschussverbandes erhält einen 
Anteil	an	den	 ihm	zugeordneten	Überschüssen.	Der	Vorstand	der	Pensions- 
kasse unterbreitet dazu aufgrund eines Vorschlags des verantwortlichen Ak-
tuars jährlich der Mitgliederversammlung zur Beschlussfassung einen Über-
schussverwendungsvorschlag für die in der Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung	 reservierten	 Mittel.	 In	 einzelnen	 Versicherungsjahren	 kann	 eine	
Zuteilung	von	Überschüssen	entfallen,	sofern	dies	sachlich	gerechtfertigt	 ist.

3.	 	Die	Beteiligung	 an	Bewertungsreserven	 erfolgt	 jährlich	 auf	Basis	 eines	Vor-
schlages des Vorstands und des Aktuars an die Mitgliederversammlung, der 
zusammen	mit	dem	Vorschlag	nach	Ziffer	2	Satz	8	erfolgt.

4.		 	Bei	dem	Vorschlag	über	die	Beteiligung	an	den	Bewertungsreserven	haben	
der verantwortliche Aktuar und der Vorstand den Erhalt einer ausreichenden 
Kapitalausstattung, die Erfüllung aufsichtsrechtlicher Stresstests einschließ-
lich einer ausreichenden Sicherheitsreserve, eine absehbare Verstärkung der 
Deckungsrückstellung sowie die Regelungen im Technischen Geschäftsplan 
zu	berücksichtigen.	Die	Beteiligung	erfolgt	 nach	§	177	VAG	gleichmäßig	 für	
alle	 Versicherten	 (Anwärter	 und	 Rentner).	Auf	 §	20	 der	 Satzung	 der	 Pensi-
onskasse	wird	verwiesen.	Danach	können	die	Vorschriften	des	§	15	b,	 insbe-
sondere bei Veränderungen der aufsichtsrechtlichen Rahmenbedingungen, 
künftigen	Anpassungen	unterliegen.

5.		 	Die	Beschlussfassung	über	die	Beteiligung	an	dem	Überschuss	und	an	den	
Bewertungsreserven (Überschussbeteiligung) erfolgt durch die Mitgliederver-
sammlung.	

	 	Der	Beschluss	bedarf	der	Unbedenklichkeitserklärung	der	Aufsichtsbehörde.	

Auf die Leistungen aus der Überschussverwendung besteht ein Rechtsan-
spruch.	

  Auf die Anteile an den Schlussüberschussanteilsfonds besteht kein Rechts- 
anspruch.	 Ein	 Rechtsanspruch	 besteht	 erst,	 wenn	 aus	 Schlussüberschuss- 
anteilen	Leistungen	resultieren.

§ 15 c
Keine Anrechnung fremder Versorgungsleistungen
Die Kassenleistungen werden ohne Anrechnung sonstiger Versorgungsleistungen 
(z.	B.	Leistungen	der	gesetzlichen	Rentenversicherung)	gewährt.

§ 16
Antrag auf Kassenleistungen
1.	 	Die	Gewährung	der	Kassenleistungen	(Mitgliedspension,	Hinterbliebenen- 

pension)	ist	vom	Eingang	eines	Antrags	abhängig.
2.		 Anträge	auf	Gewährung	von	Kassenleistungen	können	stellen:
 a)  das Mitglied,
 b)  die Hinterbliebenen,
	 c)		 die	Kassenfirma.
  Sie sind schriftlich oder auf elektronischem Wege im Sinne des § 4 Ziffer 3 

Satz	2	dieser	AVB	bei	der	Pensionskasse	einzureichen.

3.	 	Als	Belege	sind	dem	Antrag	beizufügen:
 a)  Versicherungsscheine;
  b)   amtlicher Nachweis des Geburtsdatums und -ortes des Leistungs- 

berechtigten;
 c)  Name und Anschrift der Krankenkasse;
 d)   für Pensionen wegen Berufsunfähigkeit die Begründung des Anspruchs, 

ein ärztliches Attest, das die Berufsunfähigkeit glaubhaft macht, oder an-
dere	Unterlagen	zur	Glaubhaftmachung,	z.	B.	Bescheinigung	und	Abmel-
dung	der	Kassenfirma.	Die	Entscheidung	über	das	Vorliegen	der	Berufs- 
unfähigkeit fällt die Pensionskasse nach Maßgabe des § 25;

 e)   für Hinterbliebenenpension die Sterbeurkunde des Mitglieds, die Heirats- 
urkunde	bzw.	der	Nachweis	über	die	bestehende	eingetragene	Lebenspart-
nerschaft	sowie	die	Geburtsurkunden	bzw.	einen	amtlichen	Nachweis	des	
Geburtsdatums und -ortes der bezugsberechtigten Hinterbliebenen;

	 f )		 Steueridentifikationsnummer.

4.	 	Ist	 ein	Antrag	 auf	 Berufsunfähigkeit	 abgelehnt	 worden,	 so	 kann	 der	Antrag	
erst dann wiederholt werden, wenn glaubhaft gemacht wird, dass inzwischen 
Umstände	eingetreten	 sind,	 die	den	Nachweis	der	Berufsunfähigkeit	 liefern.

PKDW

16

AVB

17



§ 17

Leistungsbeginn

1.	 	Die	Alters-	und	Hinterbliebenenpensionen	beginnen	mit	dem	auf	den	Eintritt	
des	Versicherungsfalles	folgenden	Monat.

2.		 	Die	 Berufsunfähigkeitspension	 beginnt	 mit	 dem	 auf	 den	 Antragseingang	
folgenden	Monat.	Soweit	ein	Bescheid	der	gesetzlichen	Rentenversicherung	
über Berufs- oder Erwerbsunfähigkeitsrente vorgelegt wird, gilt der darin ge-
nannte	Leistungsbeginn.

§ 18

Zahlungsweise der Kassenleistungen

1.		 	Die	Zahlungen	der	Pensionskasse,	die	in	den	jeweils	geltenden	Zahlungsmitteln	
der Bundesrepublik Deutschland zu leisten sind, erfolgen in der Regel monatlich 
nachträglich.	Bei	Pensionen	bis	zu	1	%	der	Bezugsgröße	nach	§	18	SGB	IV	 
monatlich ist die Pensionskasse bei Rentenbeginn berechtigt, den Anspruch  
auf	alle	Leistungen	durch	eine	einmalige	Zahlung	abzugelten.	Abgeltungsbe- 
trag ist das zum Tag des Ausscheidens berechnete anteilige geschäftsplan- 
gemäße	Deckungskapital	für	den	abzugeltenden	Pensionsbetrag.

	 	Die	Witwe	erhält	 bei	Wiederverheiratung	eine	Abfindung	 in	Höhe	des	drei- 
fachen	 Jahresbetrages	 ihrer	 laufenden	Witwenpension.	Mit	 der	Auszahlung	
der	Abfindung	erlischt	der	Anspruch	gegen	die	Pensionskasse.	Entsprechen-
des	gilt	für	Witwer	bzw.	überlebende	eingetragene	Lebenspartner.

2.		 		Sind	 beim	 Tod	 eines	 Leistungsempfängers	 fällige	 Kassenleistungen	 noch	
nicht gezahlt, so sind nacheinander empfangsberechtigt der Ehegatte, der ein-
getragene Lebenspartner, die Kinder, der Vater, die Mutter, die Geschwister, 
von diesen vorrangig diejenigen Personen, die mit dem Verstorbenen zur Zeit 
seines Todes in häuslicher Gemeinschaft gelebt haben oder von ihm wesent-
lich	unterhalten	worden	sind.

3.		 	Der	Leistungsempfänger	hat	ein	Konto	bei	einem	Geldinstitut	zu	benennen,	
auf	das	die	Überweisung	der	Kassenleistungen	erfolgen	kann.	

  Die Überweisung einer Hinterbliebenenpension erfolgt als Gesamtbeitrag auf 
das Konto der Witwe, des Witwers oder des eingetragenen Lebenspartners, 
solange eine rechtsverbindliche Erklärung für die separate Überweisung der 
Waisenpension	nicht	vorliegt.

§ 19
Kassenleistungen an Angehörige des Leistungsempfängers

1.	 	Wenn	 ein	 Leistungsempfänger	wegen	Geisteskrankheit,	Geistesschwäche,	
Trunksucht	oder	Verschwendung	entmündigt	ist,	unter	Pflegschaft	steht	oder	
sich	der	Verpflichtung	zum	Unterhalt	seiner	Familie	derart	entzieht,	dass	sie	
in Not gerät, so ist die Pensionskasse befugt, die Pension bis zur Hälfte den-
jenigen Angehörigen des Leistungsempfängers zu überweisen, die im Falle 
seines	Ablebens	Anspruch	auf	Kassenleistung	haben	würden.

2.		 	Wenn	 ein	 Leistungsempfänger	 eine	 Freiheitsstrafe	 von	mehr	 als	 sechs	Mo-
naten verbüßt, ist die Pensionskasse befugt, die Kassenleistungen für diese 
restliche Zeit der Strafverbüßung denjenigen Angehörigen des Leistungsemp-
fängers zu überweisen, die im Falle seines Ablebens Anspruch auf Kassenleis-
tungen	haben	würden.

§ 20
Obliegenheiten der Leistungsempfänger

1.		 	Die	Leistungsempfänger	sind	verpflichtet,	der	Pensionskasse	alle	für	den	Pen-
sionsbezug notwendigen Nachweise und Auskünfte zu geben, insbesondere

 a)  auf Verlangen jederzeit die zur Kontrolle über Fortdauer und Umfang der 
Bezugsberechtigung notwendigen Bescheinigungen, Belege oder Nach-
weise beizubringen und

	 b)	 unaufgefordert	jede	Änderung
	 	 1.	 des	Familienstands	nach	dem	Tode	des	Mitglieds,
	 	 2.		 	der	Anschrift	und	der	Bankverbindung,	an	die	die	Pension	überwiesen	

wird,
	 	 3.		 des	Personenstands	und	des	Namens	(z.	B.	durch	Eheschließung),
	 	 4.	 	der	 Bezugsberechtigung	 von	Waisenpension	 gemäß	 §	27	 Ziffer	 3	

schriftlich oder auf elektronischem Wege im Sinne des § 4 Ziffer 3 
Satz	2	dieser	AVB	anzuzeigen	und	zu	belegen.

2.		 	Die	Empfänger	von	Berufsunfähigkeitspensionen	haben,	soweit	sie	die	Alters- 
grenze (§ 24 Ziffer 1) noch nicht erreicht haben, sich jederzeit auf Anforde-
rung und auf Kosten der Pensionskasse durch einen ärztlichen Gutachter 
(§	5	Ziffer	4)	auf	die	Fortdauer	der	Berufsunfähigkeit	untersuchen	zu	lassen.

3.		 	Geraten	Leistungsempfänger	mit	der	Beibringung	der	von	der	Pensionskas-
se geforderten Nachweise in Verzug oder erfüllen sie ihre Auskunfts- und An-
zeigepflicht	nicht	oder	verspätet,	kann	die	Pensionskasse	für	die	Dauer	des	
Verzugs die Kassenleistungen einstellen und die ihr durch die Versäumnisse 
entstehenden	Ausgaben	von	den	säumigen	Leistungsempfängern	einfordern.

PKDW

18

AVB

19



§ 21
Verfügungsverbot, Pfändungen

1.	 	Verpfändungen	und	Abtretung	der	Ansprüche	auf	Kassenleistungen	sind	der	
Pensionskasse	gegenüber	unwirksam.

2.		 	Im	Falle	der	Pfändung	des	Leistungsanspruchs	ruht	der	Leistungsanspruch	so-
weit	und	solange	er	der	Pfändung	unterliegt.	Der	Leistungsanspruch	ruht	auch,	
sofern und soweit die Leistungen auf öffentlich-rechtliche Versorgungsbezüge 
oder	 andere	 öffentlich-rechtliche	 Leistungen	 angerechnet	 werden	 können.

§ 22
Erlöschen der Kassenleistungen

Die Ansprüche auf Kassenleistungen erlöschen mit Ablauf des Monats, in dem die 
Voraussetzungen	für	ihre	Gewährung	nicht	mehr	gegeben	sind.	Sind	Zahlungen	
geleistet worden, auf die ein Anspruch nicht oder nicht mehr gegeben war, so ist 
der Empfänger zur Rückzahlung nebst Zinsen in Höhe von zwei Prozentpunkten 
über	dem	Basiszinssatz	verpflichtet.	Die	Einrede	des	Wegfalls	der	Bereicherung	
nach	§	818	BGB	ist	ausgeschlossen.

§ 22 a
Verjährung

Für die Verjährung der Ansprüche auf Zahlung von Kassenleistungen oder auf 
Rückzahlung zuviel gezahlter Beiträge gelten die allgemeinen Verjährungsfristen 
(§§	195,	199	BGB).

IV. Leistungsarten

§ 23
Pensionsarten

Die Pensionskasse gewährt, falls in den Tarifbedingungen Abweichungen nicht 
enthalten sind,

als Mitgliedspension
 a)  Alterspension (§ 24),
 b)  Berufsunfähigkeitspension (§ 25), 

als Hinterbliebenenpension
 c)  Witwen-, Witwer- und Lebenspartnerpension (§ 26),
	 d)		 Waisenpensionen	(§	27).

§ 24
Alterspension

1.	 	Altersgrenze	ist	das	Ende	des	Monats,	 in	dem	das	Mitglied	das	65.	Lebens-
jahr	vollendet.	Für	die	am	31.12.1994	versicherten	weiblichen	Mitglieder	 ist	
Altersgrenze entsprechend das Ende des Monats, in dem das Mitglied das  
60.	Lebensjahr	vollendet.	Sofern	nach	dem	31.12.2003	 für	die	 in	Satz	2	ge-
nannten Mitglieder Beiträge entrichtet werden, gilt bezogen auf diese Beiträge 
die	Altersgrenze	gemäß	Satz	1.

  Abweichend von Satz 1 ist für nach Tarif K versicherte Mitglieder die Alters-
grenze	das	Ende	des	Monats,	in	dem	das	Mitglied	das	67.	Lebensjahr	vollendet.

2.		 	Alterspension	erhält	das	Mitglied,	das	die	Altersgrenze	erreicht	hat.	Für	nach	Tarif	
A	versicherte	Mitglieder	kann	hiervon	entsprechend	Ziffer	7	abgewichen	werden.

3.	 	Die	Höhe	der	Alterspension	ergibt	sich	aus	dem	Versicherungsschein	in	Ver-
bindung	mit	den	Tarifbedingungen.

4.		 	Einem	Mitglied,	das	das	60.	Lebensjahr	vollendet	hat	und	dessen	Versiche-
rungsbeginn	vor	dem	01.01.2012	liegt,	oder	einem	Mitglied,	das	das	62.	Lebens-
jahr	 vollendet	 hat	 und	 dessen	 Versicherungsbeginn	 nach	 dem	 31.12.2011	
liegt,	 wird	 auf	Antrag	 vorgezogene	Alterspension	 gewährt.	 Die	 Inanspruch-
nahme vorgezogener Alterspension ist für Mitglieder, die im Tarif E versichert 
sind,	nicht	möglich.

5.		 	Die	 Höhe	 der	 vorgezogenen	Alterspension	 richtet	 sich	 nach	 der	 erreichten	
Grundpension	(Ziffer	6).	Zum	Ausgleich	für	die	ohne	Berufsunfähigkeit	bewirk-
te und daher nicht kalkulierte längere Leistungsdauer muss diese Pension um 
einen	versicherungsmathematisch	notwendigen	Prozentsatz	gekürzt	werden.	
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	 	Die	Grundpension,	basierend	auf	Beiträgen	vor	dem	01.01.2004	beruhenden	
Leistungen, wird deshalb für jeden Monat, um den der Pensionsbeginn vor Er-
reichung der Altersgrenze (Ziffer 1) verlangt wird, um 0,4 % gekürzt, während 
bei	Leistungen,	die	auf	Beitragszahlungen	nach	dem	31.12.2003	beruhen,	für	
jeden Monat, um den der Pensionsbeginn vor Erreichung der Altersgrenze 
(Ziffer 1) verlangt wird, um einen im jeweiligen Technischen Geschäftsplan 
festgelegten	Prozentsatz	gekürzt	wird.

6.		 Grundpension	ist	
 bei Tarif A:    die zu Beginn der vorgezogenen Alterspension erreichte  

Pensionsanwartschaft, 
 bei Tarif B:    die nach erfolgter Beitragsfreistellung gemäß § 10 Ziffer 3 ver-

sicherte Pension,
 bei Tarif K:   die zu Beginn der vorgezogenen Alterspension erreichte  

Pensionsanwartschaft	gemäß	K	§	3	TaB.

7.		 	Mitglieder,	die	nach	Tarif	A	versichert	sind,	erhalten,	sofern	die	Alterspension	
nicht zur Altersgrenze beantragt wird, diese ab Beginn des Monats, der bei 
Firmenmitgliedern	von	der	Kassenfirma	bei	der	Abmeldung	bzw.	bei	Einzel-
mitgliedern in einem zu stellenden Antrag genannt wird (hinausgeschobene 
Alterspension),	 spätestens	ab	Vollendung	des	68.	Lebensjahres,	mit	einem	
Pensionszuschlag	 für	 verkürzte	 Leistungsdauer.	 Der	 Pensionszuschlag	 be- 
trägt für jeden Monat, für den Leistungen nach der Altersgrenze nicht be- 
zogen werden, bei Mitgliedschaften mit einem Versicherungsbeginn bis zum 
30.06.2015	0,6	%	der	jeweils	in	einem	Kalenderjahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreich-
ten Pensionsanwartschaft und bei Mitgliedschaften mit einem Versicherungs-
beginn	zwischen	dem	01.07.2015	und	dem	31.12.2016	0,35	%	der	jeweils	in	
einem	Kalenderjahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.	Bei	
Mitgliedschaften	mit	einem	Versicherungsbeginn	ab	dem	01.01.2017	sowie	für	
Beiträge	ab	dem	01.01.2021	beträgt	der	Pensionszuschlag	für	jeden	Monat,	 
für den Leistungen nach der Altersgrenze nicht bezogen werden, 0,3 % der 
jeweils in einem Kalenderjahr gemäß A § 4 TaB erreichten Pensionsanwart-
schaft.

  Mitglieder, die nach Tarif K versichert sind, erhalten, sofern die Alterspension 
nicht zur Altersgrenze beantragt wird, diese ab Beginn des Monats, der bei 
Firmenmitgliedern	 von	der	Kassenfirma	bei	 der	Abmeldung	bzw.	 bei	Einzel-
mitgliedern in einem zu stellenden Antrag genannt wird (hinausgeschobene 
Alterspension),	 spätestens	 ab	 Vollendung	 des	 70.	Lebensjahres,	mit	 einem	
Pensionszuschlag	 für	 verkürzte	 Leistungsdauer.	 Der	 Pensionszuschlag	 be-
trägt für jeden Monat, für den Leistungen nach der Altersgrenze nicht bezogen 
werden, 0,3 % der jeweils in einem Kalenderjahr gemäß K § 3 TaB erreichten 
Pensionsanwartschaft	aus	der	Basisversorgung.

8.		 	Auf	Antrag	des	Mitglieds	kann	eine	Anwartschaft	auf	Alterspension	bzw.	vor-
gezogene Alterspension, soweit sie auf laufenden Beitragszahlungen beruht, 
grundsätzlich in eine Anwartschaft auf Kapitalleistung oder auf Teilkapital- 
leistung	umgewandelt	werden.

  Abweichend von Satz 1 kann das nach Tarif K versicherte Mitglied einen An-
trag	auf	Umwandlung	in	eine	Anwartschaft	auf	Kapitalleistung	nicht	stellen.	Ein	
Antrag auf Umwandlung in eine Anwartschaft auf Teilkapitalleistung bleibt hier-
von	unberührt.

	 	Im	Falle	einer	Teilkapitalleistung	verbleibt	eine	Alterspension	bzw.	vorgezogene 
Alterspension inklusive Hinterbliebenenversorgung in Höhe von 70 % der ur-
sprünglichen	Ansprüche.

 Folgende Maßgaben sind zu berücksichtigen:

 a)  Verfahren

   Die Auszahlung der Kapitalleistung oder Teilkapitalleistung erfolgt im Zeit-
punkt	des	Versorgungsfalles.	Die	verbliebene	Alterspension	bzw.	vorgezo-
gene	Alterspension	beginnt	ebenfalls	im	Zeitpunkt	des	Versorgungsfalles.	

   Der Antrag auf Auszahlung der Kapitalleistung muss spätestens drei Jah-
re	vor	dem	Eintritt	des	Versorgungsfalles	gestellt	werden.	Der	Antrag	auf	
Auszahlung der Teilkapitalleistung muss spätestens zwölf Monate vor dem 
Eintritt	des	Versorgungsfalls	gestellt	werden.

	 	 	Nach	Vollendung	des	65.	Lebensjahres	 ist	 eine	Antragstellung	auf	Aus-
zahlung	der	Kapitalleistung	nicht	mehr	möglich.	Eine	Antragstellung	auf	
Auszahlung einer Teilkapitalleistung bei nach Tarif A versicherten Mitglie-
dern	ist	nach	Vollendung	des	67.	Lebensjahres	und	bei	nach	Tarif	K	ver-
sicherten	Mitgliedern	nach	Vollendung	des	69.	Lebensjahres	nicht	mehr	
möglich.

   Bei Firmenmitgliedern ist die Zustimmung des aktuellen Arbeitgebers er-
forderlich.

 b)  Auswirkung auf Hinterbliebenenversorgung

	 	 	Bei	Kapitalleistung	im	Falle	einer	Alterspension	bzw.	vorgezogenen	Alter-
spension mit einer Jahrespensionsanwartschaft von über 600,00 € wird 
die	Anwartschaft	 auf	 die	 Hinterbliebenenpension	 aufrechterhalten.	 Eine	
Teilkapitalleistung enthält den auf die Teilkapitalleistung entfallenden Wert 
der	Hinterbliebenenversorgung.
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 c)  Ausschlüsse

   Eine Kapitalleistung ist ausgeschlossen, sofern die Beitragszahlungen 
nach	§	82	EStG	als	Altersvorsorgebeiträge	gefördert	wurden.	

 d)  Festlegung auf Kapitalleistung oder auf Teilkapitalleistung

	 	 	Neumitglieder	 ab	 dem	01.08.2009	 erklären	 im	Aufnahmeantrag	 verbind-
lich,	ob	sie	alternativ	 zur	Alterspension	bzw.	 vorgezogenen	Alterspension	
entweder die Option auf eine Kapitalleistung oder die Option auf eine 
Teilkapitalleistung	wünschen.	Liegt	bei	Aufnahme	keine	Entscheidung	vor,	
verbleibt	nur	die	Option	auf	Kapitalleistung.	

   Vor diesem Zeitpunkt eingetretene Mitglieder haben sich bis zum 
31.12.2010	 für	 eine	der	beiden	Optionen	Kapitalleistung	oder	Teilkapital-
leistung	zu	entscheiden.	Liegt	bis	zu	diesem	Datum	keine	Entscheidung	
vor,	verbleibt	nur	die	Option	auf	Kapitalleistung.	Abweichend	von	Satz	1	
verbleibt für Neumitglieder, die eine Versicherung nach Tarif K beantragen, 
nur	die	Option	auf	die	Teilkapitalisierung.

9.	 	Nach	Tarif	A	 versicherte	Mitglieder	 können	 ab	 01.01.1995,	 solange	 sie	 das	 
55.	Lebensjahr	 noch	 nicht	 vollendet	 haben,	 auf	 die	 Mitversicherung	 einer	 
Berufsunfähigkeitspension	 unwiderruflich	 verzichten.	 Der	 Verzicht	 wird	
wirksam	 für	 alle	 nach	 der	 Verzichtserklärung	 entrichteten	 Beiträge.	 Die	 
bisher	 erworbene	Anwartschaft	 wird	 beitragsfrei	 gestellt.	 Eine	 Übertragung	
der	 beitragsfrei	 verbleibenden	 Anwartschaft	 ist	 ausgeschlossen.	 Sollte	 die	
Jahrespensionsanwartschaft im Zeitpunkt der Wirksamkeit des Verzichtes 
unter 300,00 € liegen, werden die eingezahlten Beiträge im Nachhinein so  
gestellt, als wäre bei der Verrentung von Beginn an auf die Mitversicherung 
einer	 Berufsunfähigkeit	 verzichtet	 worden.	 Ein	 Tarifwechsel	 kann	 nur	 zum	 
darauffolgenden	Jahresende	erfolgen.	

	 	Bei	 Firmenmitgliedern	 ist	 die	 Zustimmung	 der	 Kassenfirma	 zum	 Verzicht	 
erforderlich.	

  Ein nach Tarif A versichertes Mitglied, das keine Berufsunfähigkeitspension 
abgeschlossen hat, kann später nicht mehr die Berufsunfähigkeitspension  
mit	versichern.	

  Zum Ausgleich für den Verzicht auf die Mitversicherung der Berufsunfähigkeits- 
pension wird eine erhöhte Alterspension gemäß den Tarifbedingungen ge-
währt.	

10.		Hat	ein	am	31.12.1994	versichertes	weibliches	Mitglied	 im	Tarif	A	sowohl	 
Ansprüche	 aus	Beitragszahlungen	 bis	 zum	31.12.2003	 als	 auch	Ansprüche	
aus	Beitragszahlungen	ab	dem	01.01.2004,	so	ist	eine	Inanspruchnahme	der	 

Alterspension aus beiden Teilanwartschaften nur zu einer einheitlichen Alters-
grenze	möglich.

11.	 	Ist	ein	Mitglied	in	mehr	als	einem	Tarif	der	Pensionskasse	versichert	(Mehr-
fachversicherung), ist eine Inanspruchnahme der Alterspension nur zu ei-
ner	einheitlichen	Altersgrenze	möglich.

  Abweichend von § 24 Ziffer 7 (hinausgeschobene Altersgrenze) erhält das 
auch in Tarif K versicherte Mitglied, dessen Versicherungsbeginn nach dem 
30.06.2023	 liegt,	 bei	 Mehrfachversicherungen	 die	 Alterspension	 spätes-
tens	ab	Vollendung	des	68.	Lebensjahres	anstelle	der	Vollendung	des	70.	
Lebensjahres.

§ 25
Berufsunfähigkeitspension

1.	 	Berufsunfähigkeitspension	erhält	das	Mitglied,	das	nach	Beginn	des	Versiche-
rungsschutzes und während der Versicherungsdauer berufs- oder erwerbs- 
unfähig geworden und deshalb gegebenenfalls aus dem Berufsleben ausge-
schieden	ist.	

  Bestand zu Beginn der Versicherung eine Erwerbsbeschränkung, so kann An-
spruch auf Berufsunfähigkeitspension erst erhoben werden, wenn mehr als 
die Hälfte der zu Beginn der Versicherung vorhanden gewesenen Erwerbs-
fähigkeit	im	Sinne	von	Ziffer	2	eingebüßt	ist.

2.		 	Berufsunfähig	ist	ein	Mitglied,	dessen	Erwerbsfähigkeit	durch	Krankheit,	Kör-
perverletzung, Gebrechen oder Verfall seiner körperlichen oder geistigen 
Kräfte, was ärztlich nachgewiesen werden muss, seit Versicherungsbeginn  
so herabgesunken ist, dass es voraussichtlich dauernd nicht in der Lage ist, 
eine Erwerbstätigkeit in seinem bisherigen Beruf oder in einer anderen Tätig-
keit regelmäßig auszuüben oder mehr als nur geringfügige Einkünfte durch 
Erwerbstätigkeit	zu	erzielen.	Eine	andere	Tätigkeit	ist	dem	Mitglied	zumutbar,	
wenn sie aufgrund seiner Ausbildung und Erfahrung ausgeübt werden kann 
und	seiner	bisherigen	Lebensstellung	entspricht.	

  Als geringfügig gilt weniger als die Hälfte der Arbeitseinkünfte eines körperlich 
und geistig gesunden Mitglieds mit ähnlicher Ausbildung und gleichwertigen 
Kenntnissen	und	Fähigkeiten.	

  Andere, als die in Absatz 1 genannten Ursachen, insbesondere Gründe wirt-
schaftlicher Art, Lebensdauer, Vorruhestand, Arbeitsplatzaufgabe aufgrund 
eines Sozialplans oder einer einvernehmlichen Regelung, Schwierigkeiten bei 
der	Arbeits	vermittlung	 u.	ä.,	 begründen	 keinen	Anspruch	 auf	 Berufsunfähig-
keitspension.	
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  Als Berufsunfähigkeit im Sinne dieser Bestimmung gilt nur eine solche, die 
sich nach ärztlichem Gutachten auf Dauer von mindestens einem Jahr nicht 
beheben	lassen	wird.

3.	 Zum	Nachweis	der	Berufsunfähigkeit	sind	der	Pensionskasse	einzureichen:
 a)   verfügbare ärztliche Gutachten, auch Kurberichte, Bescheinigung des 

Arbeitgebers über versäumte Arbeitstage wegen Arbeitsunfähigkeit in 
den letzten 36 Monaten;

 b)  der Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung mit Anlagen;
 c)   falls ein Rentenbescheid der gesetzlichen Rentenversicherung nicht vor-

gelegt werden kann, weil das Mitglied der gesetzlichen Rentenversiche-
rung nicht angehört oder eine dort vorausgesetzte Wartezeit nicht erfüllt 
hat, oder er unter Einbeziehung anderer als gesundheitlicher Gründe er-
teilt	wurde,	sind	ausführliche	Berichte	der	Ärzte,	die	das	Mitglied	gegen-
wärtig	 behandeln	 bzw.	 behandelt	 oder	 untersucht	 haben,	 über	Ursache,	
Beginn, Art, Verlauf oder voraussichtliche Dauer des Leidens sowie über 
den	Grad	der	Berufsunfähigkeit	vorzulegen.	

	 	 Hierdurch	entstehende	Kosten	hat	das	Mitglied	zu	tragen.

4.		 	Die	Pensionskasse	 ist	an	die	vorgelegten	Unterlagen	nicht	gebunden.	Sie	
kann zur Überprüfung der vorgelegten Unterlagen oder wenn sie aus anderen 
Gründen die Vorlage eines ärztlichen Gutachtens verlangt, einen ärztlichen 
Gutachter bestimmen, der auf Kosten der Pensionskasse das Mitglied zu  
untersuchen und in einem schriftlichen Gutachten ausdrücklich auszuspre-
chen	hat,	ob	Berufsunfähigkeit	im	Sinne	dieser	Vorschrift	vorliegt.

5.		 	Die	Höhe	der	Berufsunfähigkeitspension	ergibt	sich	aus	dem	Versicherungs-
schein	 in	 Verbindung	mit	 den	 Tarifbedingungen.	 Für	 Versicherungen	mit	
Versicherungsbeginn	 nach	 dem	 31.12.2011	 und	 Beginn	 der	 Berufsunfähig-
keitspension	nach	Vollendung	des	62.	Lebensjahres	wird	die	Berufsunfähig-
keitspension um einen im jeweiligen Technischen Geschäftsplan festgelegten 
Prozentsatz	entsprechend	§	24	Ziffer	5	Satz	3	gekürzt.

6.		 	Die	Wiedererlangung	der	Berufsfähigkeit	hat	das	Mitglied	der	Pensionskasse	
unverzüglich	anzuzeigen,	wobei	 die	Anzeigepflicht	 bis	 zur	Erreichung	der	
Altersgrenze	gemäß	§	24	Ziffer	1	besteht.

7.		 	Den	Anspruch	auf	Berufsunfähigkeitspension	verwirkt,	wer	seine	Berufsun- 
fähigkeit	vorsätzlich	herbeigeführt	hat.

§ 26
Pension für Witwen, Witwer und eingetragene Lebenspartner

1.		 	Die	Witwe	eines	verstorbenen	Mitglieds	oder	Leistungsempfängers	erhält	für	
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die Dauer des Witwenstandes eine Witwenpension in Höhe von 60 % der Pen-
sion, die  das verstorbene Mitglied oder der verstorbene Leistungsempfänger 
bezog oder bezogen hätte, wenn an seinem Todestag die Altersgrenze gemäß 
§	24	Ziffer	1	AVB	erreicht	worden	wäre.	

  War das Mitglied oder der Leistungsempfänger um mehr als zehn Jahre älter 
als die Witwe, so ermäßigt sich die Witwenpension für jedes über einen Alters - 
unterschied von zehn Jahren hinausgehende angefangene Lebensjahr um 
weitere	2	%-Punkte.	Nach	fünfjähriger	Ehe	wird	für	jedes	angefangene	Jahr	ih-
rer weiteren Dauer der gekürzten Witwenpension 1/10 der nach Absatz 1 be-
rechneten Witwenpension so lange hinzugefügt, bis die volle Witwenpension er-
reicht	ist.	Gleiches	gilt	für	die	geschiedene	Ehefrau	eines	verstorbenen	Mitglieds	
oder Leistungsempfängers, sofern von ihm nach der Scheidung keine neue Ehe 
eingegangen	war	und	die	Ehe	vor	dem	01.07.1977	geschieden	worden	ist.

2.		 	Diese	Regelungen	gelten	entsprechend	für	den	Witwer	eines	verstorbenen	
Mitglieds	oder	Leistungsempfängers.

3.		 	Diese	Regelungen	 gelten	 entsprechend	 für	Überlebende	 einer	 eingetrage-
nen	Lebenspartnerschaft	im	Sinne	von	§	1	Lebenspartnerschaftsgesetz.

4.		 	Eine	gemäß	§	24	Ziffer	8	ausgezahlte	Kapitalleistung	wird	in	die	Bemessung	der	 
Pension	für	Witwen,	Witwer	und	eingetragene	Lebenspartner	einbezogen. Zu-
sammen mit dem Antrag auf Kapitalleistung gemäß § 24 Ziffer 8 AVB kann die  
Kapitalleistung	 der	 entsprechenden	Witwen-	/	Witwer-	 bzw.	 Lebenspartner-
pension	beantragt	werden.	Die	Feststellung	und	Auszahlung	der	Kapitalleis-
tung erfolgt an die Witwe,	den	Witwer	bzw.	den	eingetragenen	Lebenspartner	
in dem Zeitpunkt, in dem ansonsten die Zahlung der Witwen- / Witwer- / Lebens-
partnerpension	begonnen	hätte.

5.	 	Von	den	Bestimmungen	des	§	26	kann	durch	die	Tarifbestimmungen	abgewi-
chen	werden.

§ 27
Waisenpension

1.	 	Hinterlässt	ein	Mitglied	oder	ein	Empfänger	von	Mitgliedspension	(Leistungs-
empfänger) unterhaltsberechtigte Kinder unter 25 Jahren, so erhält jedes die- 
ser Kinder eine Waisenpension nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen, 
soweit	hiervon	im	Einzelfall	nicht	durch	die	Tarifbestimmungen	abgewichen	wird.	

	 	Die	Einschränkung	von	§	2	Ziffer	3	der	Satzung	ist	zu	beachten.	

 Unterhaltsberechtigte Kinder sind:
 a) eheliche Kinder,
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 b) für ehelich erklärte Kinder,
 c) an Kindes statt angenommene Kinder,
	 d)	 	uneheliche	Kinder	eines	männlichen	Mitglieds	bzw.	Leistungsempfängers, 

sofern	dessen	Vaterschaft	oder	Unterhaltspflicht	festgestellt	ist,
	 e)	 uneheliche	Kinder	von	weiblichen	Mitgliedern	bzw.	Leistungsempfängern.

2.		 	Die	Waisenpension	beträgt,
 a)  wenn und solange Witwen- / Witwer- oder Lebenspartnerpension gezahlt 

wird 15 %
 b)  wenn Witwen- / Witwer- oder Lebenspartnerpension nicht gezahlt wird, 

30 % der Pension, die das Mitglied bezog oder bezogen hätte, wenn es an 
seinem	Todestag	die	Altersgrenze	gemäß	§	24	Ziffer	1	AVB	erreicht	hätte.

3.	 	Die	Waisenpension	wird	bis	zur	Vollendung	des	18.	Lebensjahres	gezahlt.	

	 	Die	Waisenpension	wird	 über	 die	 Vollendung	 des	 18.	 Lebensjahres	 hinaus	
weitergezahlt, wenn und solange die gesetzliche Rentenversicherung Waisen-
rente	weiterzahlt.	Gehört	das	verstorbene	Mitglied	oder	der	Leistungsempfän-
ger der gesetzlichen Rentenversicherung nicht an, sind die diesbezüglichen 
Bestimmungen der gesetzlichen Rentenversicherung entsprechend anzuwen-
den.	 Für	Versicherungsverhältnisse,	 die	 ab	 dem	01.01.2007	begründet	wer-
den,	werden	die	Waisenpensionen	über	die	Vollendung	des	18.	Lebensjahres	
hinaus	weitergezahlt,	solange	das	25.	Lebensjahr	noch	nicht	vollendet	ist	und	
die	weiteren	Voraussetzungen	des	§	32	EStG	erfüllt	sind.

4.		 	Alle	Hinterbliebenenpensionen	zusammen	dürfen	nicht	höher	sein	als	die	Pen-
sion, die das Mitglied bezog oder bezogen hätte, wenn es an seinem Todestag 
die	Altersgrenze	gemäß	§	24	Ziffer	 1	AVB	erreicht	 hätte.	Erforderlichenfalls	
werden	die	Hinterbliebenenpensionen	verhältnismäßig	gekürzt.	Sie	erhöhen	
sich entsprechend bis zum jeweils zulässigen Höchstbetrag, wenn im Laufe 
der	Bezugsdauer	eine	dieser	Pensionen	endet.

5.		 	Von	den	Bestimmungen	des	§	27	kann	durch	Tarifbestimmungen	abgewichen	
werden.

§ 28
Ausschluss von Hinterbliebenenpensionen

1.	 	Ein	Anspruch	auf	Hinterbliebenenpensionen	besteht	nicht	für	die	Hinterblie-
benen	aus	einer	Ehe	bzw.	eingetragenen	Lebenspartnerschaft,

	 a)	 	die	das	Mitglied	bzw.	der	Leistungsempfänger	innerhalb	der	 letzten	12	
Monate vor seinem Tod geschlossen hat, es sei denn, dass sein Tod durch 
Unfall eingetreten ist, oder

	 b)	 	die	das	Mitglied	bzw.	der	Leistungsempfänger	erst	nach	Eintritt	des	Ver-
sicherungsfalles	eingegangen	ist,	es	sei	denn,	dass	die	Ehe	bzw.	die	ein-
getragene Lebenspartnerschaft mindestens fünf Jahre oder bei Unfalltod 
des Mitglieds oder des Leistungsempfängers mindestens ein Jahr be- 
standen	hat.

2.	 	Entsprechendes	gilt	 für	nichteheliche,	 jedoch	unterhaltsberechtigte	andere	
Kinder	hinsichtlich	der	Begründung	des	Kindschaftsverhältnisses.

3.	 	Bei	 Vorliegen	 besonderer	 Umstände	 kann	 die	 Pensionskasse	 trotzdem	 die	
Hinterbliebenenpensionen	ganz	oder	teilweise	gewähren.

§ 29
Versorgungsausgleich

Im Rahmen des Versorgungsausgleichs führt die Pensionskasse die interne Tei-
lung	durch.	Der	vom	Familiengericht	festgelegte	Ausgleichswert	reduziert	die	An-
wartschaft	bzw.	die	Leistungen	des	Versicherten	bzw.	Rentners	nach	Maßgabe	
der	Technischen	Geschäftspläne.	Für	die	ausgleichsberechtigte	Person	werden	
Anwartschaften	bzw.	 Leistungen	 in	Höhe	des	 vom	Familiengericht	 festgelegten	
Ausgleichswertes	nach	Maßgabe	der	Technischen	Geschäftspläne	begründet.	 
Die ausgleichsberechtigte Person wird gemäß §  2 Ziffer 3 der Satzung Einzel-
mitglied	der	Pensionskasse.	Weitere	Einzelheiten	zum	Verfahren	der	Teilung	der	
Anwartschaften oder Leistungen sowie die Höhe der Teilungskosten regeln die 
Technischen	Geschäftspläne.
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Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in % Jahre Monate in %
60 0 77,38 62 6 87,23
60 1 77,68 62 7 87,60
60 2 77,98 62 8 87,97
60 3 78,28 62 9 88,34
60 4 78,59 62 10 88,71
60 5 78,89 62 11 89,08
60 6 79,20 63 0 89,46
60 7 79,51 63 1 89,86
60 8 79,82 63 2 90,26
60 9 80,12 63 3 90,67
60 10 80,44 63 4 91,07
60 11 80,75 63 5 91,48
61 0 81,06 63 6 91,89
61 1 81,39 63 7 92,30
61 2 81,71 63 8 92,71
61 3 82,04 63 9 93,13
61 4 82,37 63 10 93,55
61 5 82,70 63 11 93,96
61 6 83,04 64 0 94,38
61 7 83,37 64 1 94,84
61 8 83,71 64 2 95,30
61 9 84,04 64 3 95,76
61 10 84,38 64 4 96,22
61 11 84,72 64 5 96,69
62 0 85,06 64 6 97,16
62 1 85,42 64 7 97,63
62 2 85,78 64 8 98,10
62 3 86,14 64 9 98,57
62 4 86,50 64 10 99,04
62 5 86,87 64 11 99,52

Information zu den versicherungsmathematischen Faktoren

Tarif A für Beitragszahlungen ab dem 1. Januar 2004  
(Versicherungsbeginn bis zum 31. Dezember 2006)
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Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollendung 
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,6	%	der	jeweils	in	einem	Kalender- 
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in %

w

Jahre Monate in %
60 0 79,75 62 6 88,84
60 1 80,03 62 7 89,17
60 2 80,32 62 8 89,51
60 3 80,61 62 9 89,84
60 4 80,89 62 10 90,17
60 5 81,18 62 11 90,50
60 6 81,46 63 0 90,83
60 7 81,75 63 1 91,20
60 8 82,03 63 2 91,56
60 9 82,32 63 3 91,92
60 10 82,60 63 4 92,28
60 11 82,89 63 5 92,65
61 0 83,17 63 6 93,01
61 1 83,48 63 7 93,37
61 2 83,79 63 8 93,74
61 3 84,09 63 9 94,10
61 4 84,40 63 10 94,46
61 5 84,71 63 11 94,82
61 6 85,01 64 0 95,19
61 7 85,32 64 1 95,59
61 8 85,63 64 2 95,99
61 9 85,93 64 3 96,39
61 10 86,24 64 4 96,79
61 11 86,54 64 5 97,19
62 0 86,85 64 6 97,59
62 1 87,18 64 7 97,99
62 2 87,51 64 8 98,40
62 3 87,85 64 9 98,80
62 4 88,18 64 10 99,20
62 5 88,51 64 11 99,60

Tarif A 
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2007)

Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollendung 
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,6	%	der	jeweils	in	einem	Kalender- 
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.
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Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in % Jahre Monate in %
62 0 87,68 64 0 95,49
62 1 87,98 64 1 95,86
62 2 88,29 64 2 96,23
62 3 88,59 64 3 96,60
62 4 88,90 64 4 96,97
62 5 89,21 64 5 97,34
62 6 89,52 64 6 97,72
62 7 89,84 64 7 98,09
62 8 90,15 64 8 98,47
62 9 90,46 64 9 98,85
62 10 90,78 64 10 99,23
62 11 91,10 64 11 99,62
63 0 91,41
63 1 91,75
63 2 92,08
63 3 92,42
63 4 92,75
63 5 93,09
63 6 93,43
63 7 93,77
63 8 94,11
63 9 94,46
63 10 94,80
63 11 95,15

Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2012)
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Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollendung  
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,6	%	der	jeweils	in	einem	Kalender-
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in %

w

Jahre Monate in %
62 0 88,48 64 0 95,79
62 1 88,77 64 1 96,13
62 2 89,05 64 2 96,48
62 3 89,34 64 3 96,82
62 4 89,63 64 4 97,17
62 5 89,92 64 5 97,52
62 6 90,21 64 6 97,87
62 7 90,50 64 7 98,22
62 8 90,79 64 8 98,57
62 9 91,09 64 9 98,93
62 10 91,38 64 10 99,28
62 11 91,68 64 11 99,64
63 0 91,98
63 1 92,29
63 2 92,60
63 3 92,91
63 4 93,23
63 5 93,54
63 6 93,86
63 7 94,18
63 8 94,50
63 9 94,82
63 10 95,14
63 11 95,47

Tarif A 
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2015)

Der Pensionszuschlag beträgt bei Mitgliedschaften mit einem Versicherungsbe-
ginn	bis	zum	30.06.2015	 für	 jeden	Monat,	 für	den	Leistungen	nach	Vollendung	
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,6	%	der	jeweils	in	einem	Kalender-
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.	Für	Mitgliedschaften	mit	 
einem	 Versicherungsbeginn	 ab	 dem	 01.07.2015	 beträgt	 der	 Pensionszuschlag	
für	jeden	Monat,	für	den	Leistungen	nach	Vollendung	des	65.	Lebensjahres	nicht	
bezogen werden, 0,35 % der jeweils in einem Kalenderjahr gemäß A § 4 TaB er-
reichten	Pensionsanwartschaft.
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Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in % Jahre Monate in %
62 0 89,58 64 0 96,26
62 1 89,84 64 1 96,56
62 2 90,10 64 2 96,87
62 3 90,37 64 3 97,17
62 4 90,63 64 4 97,48
62 5 90,90 64 5 97,79
62 6 91,17 64 6 98,10
62 7 91,43 64 7 98,42
62 8 91,70 64 8 98,73
62 9 91,98 64 9 99,04
62 10 92,25 64 10 99,36
62 11 92,52 64 11 99,68
63 0 92,80
63 1 93,08
63 2 93,36
63 3 93,64
63 4 93,93
63 5 94,22
63 6 94,50
63 7 94,79
63 8 95,08
63 9 95,38
63 10 95,67
63 11 95,96

Tarif  A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2017)
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Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollendung  
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,3	%	der	jeweils	in	einem	Kalender-
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in % Jahre Monate in %
60 0 84,94 62 6 91,82
60 1 85,15 62 7 92,07
60 2 85,37 62 8 92,32
60 3 85,58 62 9 92,57
60 4 85,80 62 10 92,82
60 5 86,02 62 11 93,08
60 6 86,23 63 0 93,33
60 7 86,45 63 1 93,59
60 8 86,67 63 2 93,85
60 9 86,89 63 3 94,12
60 10 87,11 63 4 94,38
60 11 87,34 63 5 94,65
61 0 87,56 63 6 94,91
61 1 87,79 63 7 95,18
61 2 88,02 63 8 95,45
61 3 88,24 63 9 95,72
61 4 88,47 63 10 95,99
61 5 88,70 63 11 96,26
61 6 88,94 64 0 96,54
61 7 89,17 64 1 96,82
61 8 89,40 64 2 97,10
61 9 89,64 64 3 97,38
61 10 89,87 64 4 97,67
61 11 90,11 64 5 97,96
62 0 90,35 64 6 98,24
62 1 90,59 64 7 98,53
62 2 90,84 64 8 98,82
62 3 91,08 64 9 99,11
62 4 91,33 64 10 99,41
62 5 91,57 64 11 99,70

Tarif A  
(Beiträge ab dem 1. Januar 2021 – Nachfolgeversicherungen 2021)

Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollendung 
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,3	%	der	jeweils	in	einem	Kalender-
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.
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Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in % Jahre Monate in %
62 0 90,58 64 0 96,62
62 1 90,81 64 1 96,89
62 2 91,05 64 2 97,17
62 3 91,29 64 3 97,45
62 4 91,53 64 4 97,72
62 5 91,77 64 5 98,00
62 6 92,01 64 6 98,28
62 7 92,26 64 7 98,57
62 8 92,50 64 8 98,85
62 9 92,75 64 9 99,14
62 10 92,99 64 10 99,42
62 11 93,24 64 11 99,71
63 0 93,49
63 1 93,74
63 2 94,00
63 3 94,26
63 4 94,51
63 5 94,77
63 6 95,03
63 7 95,29
63 8 95,56
63 9 95,82
63 10 96,09
63 11 96,35

Tarif A  
(Neuversicherungen ab dem 1. Januar 2021)
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Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollendung  
des	65.	Lebensjahres	nicht	bezogen	werden,	0,3	%	der	jeweils	in	einem	Kalender-
jahr	gemäß	A	§	4	TaB	erreichten	Pensionsanwartschaft.

Tarif K  
(betreffend die Basisversorgung)

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Alter bei Abruf der  
Altersrente

Kürzungs- 
faktor

Jahre Monate in % Jahre Monate in %
62 0 82,80 64 6 90,61
62 1 83,04 64 7 90,90
62 2 83,28 64 8 91,19
62 3 83,52 64 9 91,48
62 4 83,76 64 10 91,77
62 5 84,01 64 11 92,06
62 6 84,25 65 0 92,35
62 7 84,50 65 1 92,65
62 8 84,75 65 2 92,95
62 9 85,00 65 3 93,25
62 10 85,25 65 4 93,55
62 11 85,50 65 5 93,86
63 0 85,76 65 6 94,16
63 1 86,01 65 7 94,47
63 2 86,27 65 8 94,78
63 3 86,53 65 9 95,09
63 4 86,79 65 10 95,40
63 5 87,05 65 11 95,72
63 6 87,32 66 0 96,04
63 7 87,58 66 1 96,36
63 8 87,85 66 2 96,68
63 9 88,12 66 3 97,00
63 10 88,39 66 4 97,33
63 11 88,66 66 5 97,65
64 0 88,93 66 6 97,98
64 1 89,21 66 7 98,31
64 2 89,49 66 8 98,65
64 3 89,76 66 9 98,98
64 4 90,05 66 10 99,32
64 5 90,33 66 11 99,66

Der Pensionszuschlag beträgt für jeden Monat, für den Leistungen nach Vollen-
dung	des	 67.	 Lebensjahres	 nicht	 bezogen	werden,	 0,3	%	der	 jeweils	 in	 einem	
Kalenderjahr gemäß K § 3 TaB erreichten Pensionsanwartschaft aus der Basis-
versorgung.
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Tarifbedingungen (TaB)

Tarif A

A § 1
Beiträge

1.	 	Der	 Regelbeitrag	 beträgt	 6	%	 des	 pensionsfähigen	Arbeitsverdienstes	 (§	12	
AVB).	Er	soll	für	den	Beitrag	eine	Orientierungsgröße	bieten,	die	den	Aufbau	einer	
effektiven Ergänzung der Altersversorgung ermöglicht und ist zu 1/3 vom Mit-
glied	(Mitgliedsanteil)	und	zu	2/3	von	der	Kassenfirma	(Firmenanteil)	zu	tragen.	

  Eine andere Form und Höhe der Beitragsleistung als der Regelbeitrag ist zu-
lässig.	Dabei	ist	vom	Mitgliedsunternehmen	mitzuteilen,	welche	Beitragsteile	
auf	den	Mitgliedsanteil	und	den	Firmenanteil	entfallen.	

  In diesem Fall gelten Jahresbeiträge, die 8 % der Beitragsbemessungsgrenze 
zur gesetzlichen Rentenversicherung jährlich überschreiten, als Sonderein-
zahlung	im	Sinne	von	A	§	2	dieser	Tarifbedingungen.	

	 Für	Einzelmitglieder	gilt	§	10	Ziffer	2	AVB.
2.		 	Mitgliedern,	die	nach	Tarif	A	versichert	sind,	kann	die	Pensionskasse	auf	An-

trag gestatten, zur Erhöhung der Pensionsanwartschaft laufend zusätzliche 
Beiträge	 zu	 entrichten.	 Die	 Verpflichtung	 kann	 anstelle	 des	 Mitglieds	 auch	
durch	die	Kassenfirma	übernommen	werden.	

	 	Die	Verpflichtung	kann	zum	Beginn	eines	Monats	eingegangen	und	mit	drei-
monatiger	Frist	zum	Ende	eines	Monats	zurückgenommen	werden.	Eine	spä-
tere	Wiederholung	des	Antrages	ist	zulässig.

3.		 	Die	Genehmigung	kann	die	Pensionskasse	von	dem	befriedigenden	Ergeb-
nis	einer	Gesundheitsprüfung	(§	5	AVB)	abhängig	machen.

A § 2
Sondereinzahlungen
1.		 	Die	Pensionskasse	kann	auf	Antrag	für	eine	Versicherung	nach	Tarif	A	zur	

Erhöhung der oder Begründung einer Pensionsanwartschaft oder eines Pen-
sionsanspruchs	Sondereinzahlungen	gestatten.

2.		 	Die	Genehmigung	kann	die	Pensionskasse	von	dem	befriedigenden	Ergebnis	
einer	Gesundheitsprüfung	(§	5	AVB)	abhängig	machen.

A § 3
Beitragsrückgewähr
entfällt

A § 4
Pensionshöhe

1.	 	Der	Jahresbetrag	der	Pension	setzt	sich	aus	Steigerungsbeträgen	zusam-
men, die von den in jedem Kalenderjahr gezahlten Beiträgen sowie von dem 
Lebens	alter	des	Mitglieds	im	Jahr	der	Beitragszahlung	abhängig	sind.

2.		 	Die	Steigerungsbeträge	ergeben	sich	aus	den	folgenden,	auf	die	laufenden	
Beiträge bezogenen Verrentungsfaktoren in Prozent:

Beiträge ab 1. Januar 2004 für Tarif A  
(Versicherungsbeginn bis zum 31. Dezember 2006)

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 21,40 % 42 10,30 %
16 20,80 % 43 10,00 %
17 20,30 % 44 9,80 %
18 19,70 % 45 9,50 %
19 19,20 % 46 9,30 %
20 18,70 % 47 9,00 %
21 18,10 % 48 8,80 %
22 17,60 % 49 8,60 %
23 17,20 % 50 8,40 %
24 16,70 % 51 8,10 %
25 16,20 % 52 7,90 %
26 15,80 % 53 7,70 %
27 15,40 % 54 7,50 %
28 15,00 % 55 7,40 %
29 14,60 % 56 7,20 %
30 14,20 % 57 7,00 %
31 13,80 % 58 6,80 %
32 13,40 % 59 6,70 %
33 13,10 % 60 6,50 %
34 12,70 % 61 6,30 %
35 12,40 % 62 6,20 %
36 12,10 % 63 6,00 %
37 11,70 % 64 5,80 %
38 11,40 % 65 5,70 %
39 11,10 % 66 5,68 %
40 10,80 % 67 5,73 %
41 10,60 % 68 5,05 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 13,49 % 45 7,22 %
16 13,22 % 46 7,08 %
17 12,94 % 47 6,93 %
18 12,68 % 48 6,79 %
19 12,41 % 49 6,66 %
20 12,16 % 50 6,52 %
21 11,90 % 51 6,39 %
22 11,65 % 52 6,26 %
23 11,41 % 53 6,13 %
24 11,17 % 54 6,01 %
25 10,94 % 55 5,89 %
26 10,71 % 56 5,77 %
27 10,49 % 57 5,66 %
28 10,27 % 58 5,54 %
29 10,06 % 59 5,43 %
30 9,85 % 60 5,32 %
31 9,64 % 61 5,22 %
32 9,44 % 62 5,11 %
33 9,25 % 63 5,00 %
34 9,06 % 64 4,88 %
35 8,87 % 65 4,76 %
36 8,69 % 66 4,77 %
37 8,51 % 67 4,78 %
38 8,34 % 68 4,23 %
39 8,17 %
40 8,00 %
41 7,84 %
42 7,68 %
43 7,52 %
44 7,37 %

41

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 10,02 % 45 6,15 %
16 9,86 % 46 6,06 %
17 9,70 % 47 5,96 %
18 9,54 % 48 5,87 %
19 9,39 % 49 5,78 %
20 9,24 % 50 5,69 %
21 9,08 % 51 5,60 %
22 8,93 % 52 5,51 %
23 8,79 % 53 5,43 %
24 8,64 % 54 5,34 %
25 8,50 % 55 5,26 %
26 8,36 % 56 5,18 %
27 8,23 % 57 5,10 %
28 8,09 % 58 5,02 %
29 7,96 % 59 4,94 %
30 7,83 % 60 4,86 %
31 7,71 % 61 4,79 %
32 7,58 % 62 4,71 %
33 7,46 % 63 4,63 %
34 7,34 % 64 4,55 %
35 7,22 % 65 4,46 %
36 7,11 % 66 4,27 %
37 7,00 % 67 4,13 %
38 6,88 % 68 3,98 %
39 6,77 %
40 6,67 %
41 6,56 %
42 6,46 %
43 6,35 %
44 6,25 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2007)

Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2012)
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Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 7,40 % 45 5,23 %
16 7,31 % 46 5,17 %
17 7,23 % 47 5,11 %
18 7,14 % 48 5,06 %
19 7,06 % 49 5,00 %
20 6,98 % 50 4,95 %
21 6,90 % 51 4,89 %
22 6,81 % 52 4,84 %
23 6,73 % 53 4,79 %
24 6,66 % 54 4,73 %
25 6,58 % 55 4,68 %
26 6,50 % 56 4,63 %
27 6,42 % 57 4,58 %
28 6,35 % 58 4,53 %
29 6,28 % 59 4,48 %
30 6,20 % 60 4,43 %
31 6,13 % 61 4,38 %
32 6,06 % 62 4,33 %
33 5,99 % 63 4,28 %
34 5,92 % 64 4,22 %
35 5,86 % 65 4,16 %
36 5,79 % 66 4,09 %
37 5,72 % 67 3,94 %
38 5,66 % 68 3,82 %
39 5,60 %
40 5,53 %
41 5,47 %
42 5,41 %
43 5,35 %
44 5,29 %

43

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 5,61 % 45 4,38 %
16 5,56 % 46 4,35 %
17 5,52 % 47 4,31 %
18 5,47 % 48 4,28 %
19 5,43 % 49 4,25 %
20 5,38 % 50 4,21 %
21 5,34 % 51 4,18 %
22 5,29 % 52 4,15 %
23 5,25 % 53 4,12 %
24 5,20 % 54 4,08 %
25 5,16 % 55 4,05 %
26 5,12 % 56 4,02 %
27 5,07 % 57 3,99 %
28 5,03 % 58 3,96 %
29 4,99 % 59 3,93 %
30 4,95 % 60 3,90 %
31 4,91 % 61 3,87 %
32 4,87 % 62 3,84 %
33 4,83 % 63 3,80 %
34 4,79 % 64 3,77 %
35 4,75 % 65 3,74 %
36 4,71 % 66 3,71 %
37 4,67 % 67 3,70 %
38 4,64 % 68 3,70 %
39 4,60 %
40 4,56 %
41 4,52 %
42 4,49 %
43 4,45 %
44 4,42 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2015)

Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2017)
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Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 4,08 % 45 3,68 %
16 4,07 % 46 3,67 %
17 4,05 % 47 3,66 %
18 4,04 % 48 3,65 %
19 4,02 % 49 3,64 %
20 4,01 % 50 3,63 %
21 4,00 % 51 3,62 %
22 3,98 % 52 3,61 %
23 3,97 % 53 3,60 %
24 3,95 % 54 3,58 %
25 3,94 % 55 3,57 %
26 3,93 % 56 3,56 %
27 3,91 % 57 3,55 %
28 3,90 % 58 3,54 %
29 3,88 % 59 3,53 %
30 3,87 % 60 3,52 %
31 3,86 % 61 3,51 %
32 3,84 % 62 3,50 %
33 3,83 % 63 3,49 %
34 3,82 % 64 3,47 %
35 3,81 % 65 3,46 %
36 3,79 % 66 3,45 %
37 3,78 % 67 3,44 %
38 3,77 % 68 3,44 %
39 3,76 %
40 3,74 %
41 3,73 %
42 3,72 %
43 3,71 %
44 3,69 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

45

Beiträge für Tarif A  
(Beiträge ab dem 1. Januar 2021 – Nachfolgeversicherungen)

Beiträge für Tarif A  
(Neuversicherungen ab dem 1. Januar 2021)

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 3,61 % 45 3,44 %
16 3,60 % 46 3,43 %
17 3,59 % 47 3,43 %
18 3,59 % 48 3,42 %
19 3,58 % 49 3,42 %
20 3,58 % 50 3,41 %
21 3,57 % 51 3,41 %
22 3,56 % 52 3,41 %
23 3,56 % 53 3,40 %
24 3,55 % 54 3,40 %
25 3,54 % 55 3,39 %
26 3,54 % 56 3,39 %
27 3,53 % 57 3,39 %
28 3,53 % 58 3,38 %
29 3,52 % 59 3,38 %
30 3,52 % 60 3,38 %
31 3,51 % 61 3,37 %
32 3,50 % 62 3,37 %
33 3,50 % 63 3,36 %
34 3,49 % 64 3,35 %
35 3,49 % 65 3,35 %
36 3,48 % 66 3,33 %
37 3,48 % 67 3,33 %
38 3,47 % 68 3,33 %
39 3,47 %
40 3,46 %
41 3,46 %
42 3,45 %
43 3,45 %
44 3,44 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 23,00 % 40 11,60 %
16 22,40 % 41 11,20 %
17 21,80 % 42 10,90 %
18 21,20 % 43 10,60 %
19 20,60 % 44 10,30 %
20 20,10 % 45 10,10 %
21 19,50 % 46 9,80 %
22 19,00 % 47 9,50 %
23 18,50 % 48 9,30 %
24 18,00 % 49 9,00 %
25 17,50 % 50 8,80 %
26 17,00 % 51 8,50 %
27 16,50 % 52 8,30 %
28 16,10 % 53 8,10 %
29 15,60 % 54 7,80 %
30 15,20 % 55 7,60 %
31 14,80 % 56 7,40 %
32 14,40 % 57 7,20 %
33 14,00 % 58 7,00 %
34 13,60 % 59 6,80 %
35 13,30 % 60 6,60 %
36 12,90 % 61 6,40 %
37 12,50 % 62 6,20 %
38 12,20 % 63 6,00 %
39 11,90 % 64 5,90 %

65 5,70 %
66 5,68 %
67 5,73 %
68 5,05 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

47

3.	 	Bei	Verzicht	auf	die	Mitversicherung	einer	Berufsunfähigkeitspension	ergeben	
sich die Steigerungsbeträge aus den folgenden, auf die Beiträge bezogenen 
Verrentungsfaktoren in Prozent:

Beiträge ab 1. Januar 2004 für Tarif A  
(Versicherungsbeginn bis zum 31. Dezember 2006)

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 13,94 % 40 8,23 %
16 13,65 % 41 8,06 %
17 13,37 % 42 7,89 %
18 13,09 % 43 7,72 %
19 12,82 % 44 7,56 %
20 12,56 % 45 7,40 %
21 12,29 % 46 7,25 %
22 12,04 % 47 7,10 %
23 11,78 % 48 6,95 %
24 11,54 % 49 6,80 %
25 11,30 % 50 6,66 %
26 11,06 % 51 6,52 %
27 10,83 % 52 6,38 %
28 10,60 % 53 6,25 %
29 10,38 % 54 6,11 %
30 10,16 % 55 5,98 %
31 9,95 % 56 5,86 %
32 9,74 % 57 5,73 %
33 9,54 % 58 5,60 %
34 9,34 % 59 5,48 %
35 9,15 % 60 5,36 %
36 8,96 % 61 5,24 %
37 8,77 % 62 5,12 %
38 8,59 % 63 5,00 %
39 8,41 % 64 4,88 %

65 4,76 %
66 4,77 %
67 4,78 %
68 4,23 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2007)
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Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 10,32 % 40 6,84 %
16 10,15 % 41 6,73 %
17 9,99 % 42 6,62 %
18 9,83 % 43 6,51 %
19 9,67 % 44 6,40 %
20 9,51 % 45 6,30 %
21 9,36 % 46 6,20 %
22 9,20 % 47 6,09 %
23 9,05 % 48 6,00 %
24 8,90 % 49 5,90 %
25 8,76 % 50 5,80 %
26 8,61 % 51 5,71 %
27 8,47 % 52 5,61 %
28 8,33 % 53 5,52 %
29 8,20 % 54 5,43 %
30 8,06 % 55 5,34 %
31 7,93 % 56 5,25 %
32 7,80 % 57 5,16 %
33 7,67 % 58 5,07 %
34 7,55 % 59 4,98 %
35 7,43 % 60 4,90 %
36 7,30 % 61 4,81 %
37 7,19 % 62 4,72 %
38 7,07 % 63 4,64 %
39 6,95 % 64 4,55 %

65 4,46 %
66 4,27 %
67 4,13 %
68 3,98 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2012)

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 7,60 % 40 5,66 %
16 7,51 % 41 5,60 %
17 7,42 % 42 5,53 %
18 7,34 % 43 5,47 %
19 7,25 % 44 5,40 %
20 7,17 % 45 5,34 %
21 7,08 % 46 5,28 %
22 7,00 % 47 5,22 %
23 6,92 % 48 5,16 %
24 6,84 % 49 5,10 %
25 6,75 % 50 5,04 %
26 6,68 % 51 4,98 %
27 6,60 % 52 4,92 %
28 6,52 % 53 4,86 %
29 6,44 % 54 4,80 %
30 6,37 % 55 4,74 %
31 6,29 % 56 4,69 %
32 6,22 % 57 4,63 %
33 6,15 % 58 4,57 %
34 6,08 % 59 4,52 %
35 6,00 % 60 4,46 %
36 5,93 % 61 4,40 %
37 5,87 % 62 4,34 %
38 5,80 % 63 4,28 %
39 5,73 % 64 4,22 %

65 4,16 %
66 4,09 %
67 3,94 %
68 3,82 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2015)
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Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 5,71 % 40 4,62 %
16 5,66 % 41 4,58 %
17 5,61 % 42 4,55 %
18 5,57 % 43 4,51 %
19 5,52 % 44 4,47 %
20 5,47 % 45 4,43 %
21 5,43 % 46 4,40 %
22 5,38 % 47 4,36 %
23 5,34 % 48 4,32 %
24 5,29 % 49 4,29 %
25 5,25 % 50 4,25 %
26 5,20 % 51 4,22 %
27 5,16 % 52 4,18 %
28 5,12 % 53 4,15 %
29 5,07 % 54 4,11 %
30 5,03 % 55 4,08 %
31 4,99 % 56 4,04 %
32 4,95 % 57 4,01 %
33 4,90 % 58 3,98 %
34 4,86 % 59 3,94 %
35 4,82 % 60 3,91 %
36 4,78 % 61 3,87 %
37 4,74 % 62 3,84 %
38 4,70 % 63 3,81 %
39 4,66 % 64 3,77 %

65 3,74 %
66 3,71 %
67 3,70 %
68 3,70 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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Beiträge für Tarif A  
(Versicherungsbeginn ab dem 1. Januar 2017)

Beiträge für Tarif A  
(Beiträge ab dem 1. Januar 2021 – Nachfolgeversicherungen)

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 4,14 % 40 3,79 %
16 4,13 % 41 3,78 %
17 4,12 % 42 3,76 %
18 4,10 % 43 3,75 %
19 4,09 % 44 3,74 %
20 4,07 % 45 3,72 %
21 4,06 % 46 3,71 %
22 4,04 % 47 3,70 %
23 4,03% 48 3,68 %
24 4,01 % 49 3,67 %
25 4,00 % 50 3,66 %
26 3,98 % 51 3,65 %
27 3,97 % 52 3,63 %
28 3,96 % 53 3,62 %
29 3,94 % 54 3,61 %
30 3,93 % 55 3,60 %
31 3,91 % 56 3,58 %
32 3,90 % 57 3,57 %
33 3,89 % 58 3,56 %
34 3,87 % 59 3,54 %
35 3,86 % 60 3,53 %
36 3,84 % 61 3,52 %
37 3,83 % 62 3,50 %
38 3,82 % 63 3,49 %
39 3,80 % 64 3,48 %

65 3,46 %
66 3,45 %
67 3,44 %
68 3,44 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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Beiträge für Tarif A  
(Neuversicherungen ab dem 1. Januar 2021)

52

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 3,66 % 40 3,50 %
16 3,65 % 41 3,50 %
17 3,65 % 42 3,49 %
18 3,64 % 43 3,48 %
19 3,63 % 44 3,48 %
20 3,63 % 45 3,47 %
21 3,62 % 46 3,47 %
22 3,62 % 47 3,46 %
23 3,61 % 48 3,45 %
24 3,60 % 49 3,45 %
25 3,60 % 50 3,44 %
26 3,59 % 51 3,44 %
27 3,58 % 52 3,43 %
28 3,58 % 53 3,43 %
29 3,57 % 54 3,42 %
30 3,56 % 55 3,41 %
31 3,56 % 56 3,41 %
32 3,55 % 57 3,40 %
33 3,54 % 58 3,40 %
34 3,54 % 59 3,39 %
35 3,53 % 60 3,38 %
36 3,53 % 61 3,38 %
37 3,52 % 62 3,37 %
38 3,51 % 63 3,36 %
39 3,51 % 64 3,35 %

65 3,35 %
66 3,33 %
67 3,33 %
68 3,33 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.	

4.	 	Die	Übernahme	 laufender	Rentenverpflichtungen	von	anderen	Versorgungs-
trägern erfolgt gegen Zahlung von Einmalbeiträgen, die im Technischen Ge-
schäftsplan	dargestelltsind.

5.	 	Alle	fünf	Jahre,	erstmals	im	Januar	2022,	prüft	die	Pensionskasse	bezogen	auf	
die Nachfolgeversicherungen 2021, ob mit Genehmigung der Bundesanstalt

53

	 	für	Finanzdienstleistungsaufsicht	zum	1.	Januar	des	Folgejahres	mit	Wirkung	
für künftige Beitragszahlungen eine Anhebung der Verrentungsfaktoren in  
Prozent	bis	maximal	zur	Höhe	der	bis	zum	31.12.2020	geltenden	Verrentungs-
faktoren	in	Prozent	(AVB	/	TaB	in	der	Fassung	vom	01.08.2019)	möglich	ist.	Die	
insoweit	erforderliche	Änderung	des	Regelwerkes	der	Pensionskasse	wird	der	
Mitgliederversammlung	zur	Beschlussfassung	vorgelegt.	

A § 5
Überschussbeteiligung

Alle	Versicherungen,	die	vor	dem	01.01.1997	begründet	worden	sind,	werden	im	
Überschussverband	 des	 Tarifs	A	 in	 der	 Gruppe	1	 zusammengefasst.	 Die	 nach	
dem	31.12.1996	begründeten	Versicherungen	bilden	die	Gruppe	2.	

Einzahlungen,	die	nach	dem	31.12.2003	in	einem	der	Tarife	erfolgen,	werden	in	
einer	Gruppe	3	zusammengefasst.	

Versicherungen,	 die	 nach	 dem	 31.12.2006	 begründet	 worden	 sind,	 werden	 in	 
einer	Gruppe	 4	 zusammengefasst.	 Nach	 dem	 31.12.2011	 begründete	Versiche-
rungen	bilden	die	Gruppe	5.	Nach	dem	31.12.2014	begründete	Versicherungen	
bilden	die	Gruppe	6.	Nach	dem	31.12.2016	begründete	Versicherungen	bilden	 
die	Gruppe	7.	Einzahlungen,	die	nach	dem	01.01.2021	erfolgen,	werden	bei	Ver-
sicherungen,	die	vor	dem	01.01.2021	begründet	wurden,	 in	einer	Gruppe	8	zu-
sammengefasst.	Versicherungen,	die	nach	dem	31.12.2020	begründet	worden	
sind,	werden	in	einer	Gruppe	9	zusammengefasst.
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bei Beginn der  
Versicherung im Alter  

von (Jahren)

bei männlichen 
Mitgliedern

bei weiblichen 
Mitgliedern

21 156,04 € 150,67 €
22 163,92 € 158,17 €
23 172,24 € 166,10 €
24 180,98 € 174,46 €
25 190,26 € 183,35 €
26 200,02 € 192,67 €
27 210,39 € 202,59 €
28 221,44 € 213,08 €
29 233,19 € 224,25 €
30 245,70 € 236,20 €
31 259,09 € 248,92 €
32 273,44 € 262,54 €
33 288,67 € 277,06 €
34 305,21 € 292,72 €
35 322,83 € 309,54 €
36 341,75 € 327,67 €
37 362,28 € 347,18 €
38 384,47 € 368,24 €
39 408,42 € 391,23 €
40 434,41 € 416,25 €
41 462,75 € 443,43 €
42 493,70 € 473,24 €
43 527,69 € 505,89 €
44 565,00 € 541,92 €
45 606,05 € 581,89 €
46 651,40 € 626,03 €
47 702,07 € 675,41 €
48 758,67 € 731,21 €
49 822,68 € 794,34 €

50 895,36 € 866,85 €
51 978,32 € 950,07 €
52 1074,41 € 1046,46 €
53 1186,01 € 1159,73 €
54 1316,96 € 1293,67 €
55 1473,37 € 1454,88 €
56 1662,59 € 1651,97 €
57 1896,57 € 1897,01 €
58 2193,71 € 2211,00 €
59 2585,75 € 2626,10 €
60 3111,62 € 3129,44 €
61 3858,66 € 3794,89 €
62 5106,38 € 4947,15 €
63 7527,86 € 7317,52 €
64 14760,73 € 14444,05 €

55

Tarif B

B § 1
Beiträge

Der Jahresbeitrag richtet sich nach der Höhe der vereinbarten Pension und  
beträgt	je	1.000,00	€	Jahrespension

Versicherungsbeginn nach dem 31. Dezember 1996

Als Lebensalter gilt das Alter an dem dem Versicherungsbeginn nächstliegenden 
Geburtstage.	Der	Beitrag	 ist	von	dem	Mitglied	zu	 tragen,	es	sei	denn,	dass	bei	
Firmenmitgliedern	 die	Kassenfirma	 den	Beitrag	 ganz	 oder	 teilweise	 übernimmt.	

B § 2
Erhöhungsversicherung

Mitgliedern, die nach Tarif B versichert sind, kann die Pensionskasse auch mehrmals 
gestatten,	die	versicherte	Jahrespension	durch	eine	weitere	Versicherung	zu	erhöhen.

B § 3
Laufende Erhöhungsversicherungen

	1.		 	Beim	Antrag	auf	eine	Versicherung	nach	Tarif	B	kann	die	Pensionskasse	ge-
statten, dass der Antragsteller sich zum laufenden Abschluss von Erhöhungs-
versicherungen im Rahmen der jeweiligen Erhöhung des Höchstbeitrags in  
der	gesetzlichen	Rentenversicherung	verpflichtet.

2.		 	Die	Verpflichtung	gemäß	Ziffer	1	kann	mit	einmonatiger	Frist	zum	Monatsende	
gekündigt	werden.	Eine	spätere	Wiederholung	des	Antrags	gemäß	Ziffer	1	ist	
zulässig.

B § 4
Ruhendgestellte Versicherungen

Hat die Versicherung nach Tarif B geruht, ohne dass die Beiträge für die Zeit des 
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Ruhens nachentrichtet worden sind, werden von dem gemäß Ziffer 1 ermittelten 
Betrag 1/3 derjenigen Beiträge abgezogen, die bei einer Nachentrichtung für die 
Zeit	des	Ruhens	zu	zahlen	gewesen	wären.

B § 5
Pensionshöhe

	1.	 	Der	 Jahresbetrag	der	Pension	 ist	 der	 im	Versicherungsschein	 (§	6	AVB)	ge-
nannte	Betrag.	Wurde	die	Versicherung	 vor	Eintritt	 des	Versicherungsfalles	
beitragsfrei gestellt (§ 10 Ziffer 3 AVB), ist der im Nachtrag zum Versicherungs-
schein	genannte	Betrag	maßgebend.

2.	 	Voraussetzung	 für	 die	 Leistungsgewährung	 ist	 eine	 zwölfmonatige	Beitrags-
zahlung	 (Wartezeit).	Tritt	 der	Versicherungsfall	 vor	Ablauf	 der	Wartezeit	 ein,	
werden	die	vollen	Beiträge	zurückgezahlt.

B § 6
Überschussbeteiligung

Alle	Versicherungen,	die	vor	dem	01.01.1997	begründet	worden	sind,	werden	im	
Überschussverband	 des	Tarifs	B	 in	 der	Gruppe	 1	 zusammengefasst.	Die	 nach	
dem	31.12.1996	begründeten	Versicherungen	bilden	die	Gruppe	2.
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Tarif E

E § 1
Beiträge

	1.		 Auf	die	Pensionsversicherung	im	Tarif	E	sind	monatliche	Beiträge	zu	entrichten.

2.		 	Der	monatliche	Regelbeitrag	beträgt	für	Firmenmitglieder	6	%	des	pensions- 
fähigen	Arbeitsverdienstes	im	Sinne	von	§	12	AVB.	Er	soll	für	den	Beitrag	eine	
Orientierungsgröße bieten, die den Aufbau einer effektiven Ergänzung der  
Altersversorgung	ermöglicht	und	ist	zu	1 / 3	vom	Mitglied	(Mitgliedsanteil)	und	
zu	2 / 3	von	der	Kassenfirma	(Firmenanteil)	zu	tragen.	

	 	Eine	andere	Form	und	Höhe	der	Beitragsleistung	ist	zulässig.	Dabei	ist	von	der	
Kassenfirma	mitzuteilen,	welche	Beitragsteile	auf	den	Mitgliedsanteil	und	den	
Firmenanteil	entfallen.	

  Jahresbeiträge, die 8 % der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen 
Rentenversicherung überschreiten, gelten als Sondereinzahlung im Sinne von 
E	§	2	dieser	TaB.	Bei	der	Beitragszahlung	ist	die	Begrenzung	durch	den	§	232	
VAG	zu	beachten.

3.		 Für	Einzelmitglieder	gilt	§	10	Ziffer	2	AVB.

4.	 	Mitgliedern,	die	nach	Tarif	E	versichert	sind,	kann	die	Pensionskasse	auch	
nach dem Versicherungsbeginn auf Antrag gestatten, zur Erhöhung der Pen- 
sionsanwartschaft	die	Höhe	der	monatlichen	Beiträge	zu	erhöhen.	Die	Ver-
pflichtung	zur	Entrichtung	der	erhöhten	Beiträge	kann	 für	Firmenmitglieder	 
anstelle	des	Mitglieds	auch	von	der	Kassenfirma	übernommen	werden.	

	 	Die	Verpflichtung	gemäß	dieser	Ziffer	4	kann	zum	Beginn	eines	Monats	ein-
gegangen und mit dreimonatiger Frist zum Ende eines Monats zurückgenom- 
men	werden.	Eine	Wiederholung	des	Antrags	ist	zulässig.

E § 2
Sondereinzahlungen

Die Pensionskasse kann auf Antrag für eine Versicherung nach Tarif E zur Erhö-
hung oder zur Begründung einer Pensionsanwartschaft oder eines Pensionsan-
spruchs	Sondereinzahlungen	gestatten.

E § 3
Investition der Beiträge

Die fondsgebundene Pensionsversicherung im Tarif E bietet Versicherungsschutz 
unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines oder mehrerer von 
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dem Mitglied bei Antragstellung nach § 2 AVB ausgewählten Vermögenswerte (An-
lagenportfolio).	Die	Beiträge	 in	die	Pensionsversicherung	 im	Tarif	E	werden	auf	
Grundlage der nachfolgenden Bedingungen in Vermögenswerte des Anlagenport-
folios	investiert.

	 1.		 	Als	Vermögenswerte	des	Anlagenportfolios,	 die	den	Mitgliedern	 von	der	
Pensionskasse bei Antragstellung zur Auswahl gestellt werden, kommen 
in Betracht:

 a)   Anteile an einem Sondervermögen, das von einer Kapitalanlagegesell-
schaft	verwaltet	wird.	

	 §	241	VAG	ist	zu	beachten.

2.		 	Die	 Pensionskasse	 unterhält	 bei	 einem	 Kreditinstitut	 Depotkonten	 auf	 den	
Namen der Pensionskasse für Rechnung der Mitglieder im Tarif E (»Depot-
konten«).

3.		 	Die	Pensionskasse	erwirbt	mit	den	laufenden	Beiträgen,	die	in	die	Pensions-
versicherung im Tarif E eingezahlt werden sowie mit Sondereinzahlungen im 
Sinne von E § 2 die jeweiligen Vermögenswerte des Anlagenportfolios, die  
auf	den	Depotkonten	verwahrt	werden.	Die	auf	den	Depotkonten	verwahrten	
Vermögenswerte bilden einen oder mehrere Anlagestöcke im Sinne von § 125 
VAG	der	Pensionsversicherung	 im	Tarif	E	 (Anlagestöcke).	Die	Anlagestöcke	
werden	gesondert	vom	sonstigen	Vermögen	verwaltet	und	in	Anteile	aufgeteilt.

4.		 	Innerhalb	des	Anlagenportfolios,	das	den	Mitgliedern	von	der	Pensionskasse	 
zur Auswahl gestellt wird, können während der Laufzeit des Versicherungs- 
vertrages durch Entscheidung des Mitglieds mit Zustimmung der jeweils 
betroffenen	Kassenfirma	sowohl	Vermögenswerte	ausgetauscht	als	auch	zu-
sätzliche	Vermögenswerte	aufgenommen	werden.	Die	für	die	Umschichtung	
entstehenden	Kosten	sind	vom	Mitglied	zu	tragen.

5.		 	Eine	Übertragung	der	für	den	Anlagestock	erworbenen	und	auf	das	jeweilige	
Mitglied	entfallenden	Vermögenswerte	auf	ein	Mitglied	ist	ausgeschlossen.

6.		 	Die	Versicherungsleistungen	hängen	vom	Wert	der	insgesamt	für	das	Mitglied	
erworbenen	Vermögenswerte	bzw.	der	auf	das	jeweilige	Mitglied	entfallenden	
Anteilseinheiten	ab.	Der	Wert	einer	Anteilseinheit	richtet	sich	nach	der	Wertent-
wicklung	des	Anlagestocks.

7.		 	Aus	 dem	Anlageportfolio	 erhält	 die	 Pensionskasse	 eine	 Verwaltungsgebühr,	
deren Höhe sich aus den Vertragsbedingungen des Sondervermögens nach 
Ziffer	1.	a)	oder	einer	gesonderten	Vereinbarung	mit	den	 jeweils	betroffenen	
Mitgliedern	ergibt.

E § 4
Umschichtung in Tarif A

	1.		 	Sämtliche	Beiträge,	die	Mitglieder	im	Tarif	E	nach	Vollendung	des	55.	Lebens-
jahres entrichten, werden nach den Tarifbedingungen des Tarifs A ohne Berufs-
unfähigkeitspension	behandelt.

2.		 	Darüber	hinaus	werden	am	15.09.	eines	jeden	Jahres,	das	auf	das	Erreichen	
des	55.	Lebensjahres	des	Mitglieds	folgt,	im	Erlebensfalle	jeweils	1/10	der	ge-
mäß E § 3 erworbenen und auf das Mitglied entfallenden Anteilseinheiten des 
Anlagestocks veräußert und der Veräußerungserlös als zusätzlicher laufender 
Beitrag im Sinne von A § 1 Ziffer 2 TaB in den Tarif A ohne Berufsunfähig-
keitspension	eingezahlt	(»Umschichtung«).

3.		 	Die	Umschichtung	nicht	durch	10	teilbarer	Anteilseinheiten	erfolgt	gemeinsam	
mit der Umschichtung des letzten 1/10 der auf das Mitglied entfallenden Anteil-
seinheiten	am	15.09.	des	auf	das	Erreichen	des	65.	Lebensjahres	folgenden	
Jahres.

4.		 	Mit	Zustimmung	von	Kassenfirma	und	Mitglied	kann	eine	andere	Form	der	 
Umschichtung	vereinbart	werden.	Mit	Erreichen	des	65.	Lebensjahres	muss	
die	Umschichtung	auch	in	diesen	Fällen	abgeschlossen	sein.

E § 5
Überschussbeteiligung

	1.		 	Alle	Versicherungen	im	Tarif	E	werden,	soweit	 im	technischen	Geschäftsplan	
nichts anderes geregelt ist, im Hinblick auf § 15 a AVB in einem gesonderten 
Überschussverband	zusammengefasst.

2.		 	Beiträge,	die	gemäß	E	§	4	TaB	 in	den	Tarif	A	eingezahlt	oder	umgeschichtet	
werden, bilden einen gemeinsamen Überschussverband mit den sonstigen, in 
den	Tarif	A	eingezahlten	Beiträgen.

E § 6
Pensionshöhe

1.		 	Der	Jahresbetrag	der	Pension	setzt	sich	aus	Steigerungsbeträgen	zusammen,	
die von der Höhe der Beiträge abhängig sind, die für das Mitglied ab dem  
Erreichen	des	55.	Lebensjahres	in	jedem	Kalenderjahr	gemäß	E	§	4	Ziffer	1	in	 
den Tarif A geleistet werden, einschließlich der nach E § 4 Ziffer 2 dem Tarif 
A	 zugeführten	 Beträge	 aus	 dem	Anlagenportfolio.	 Die	 Steigerungsbeträge	
hängen darüber hinaus von dem Lebensalter des Mitglieds im jeweiligen Jahr 
der	Beitragszahlung	ab.
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2.		 	Die	Steigerungsbeträge	ergeben	sich	aus	den	Prozentsätzen	gemäß	der	Tabel- 
len	in	A	§	4	Ziffer	3.	Eine	Berufsunfähigkeitsversicherung	ist	nach	E	§	8	nicht	
enthalten.

3.		 	Als	Lebensalter	gilt	der	Unterschied	zwischen	dem	Kalenderjahr	der	Beitrags-
zahlung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.

E § 7
Mindestleistung

	1.		 	Da	 die	 Entwicklung	 der	 Vermögenswerte	 des	Anlagestocks	 nicht	 vorauszu-
sehen ist, kann die Pensionskasse die Höhe der Rente vor dem Beginn der 
Rentenzahlung	nicht	garantieren.	Es	besteht	die	Möglichkeit,	insbesondere	bei	
Kurssteigerungen der Vermögenswerte des Anlagestocks einen Wertzuwachs 
zu erzielen; bei Kursrückgängen tragen die im Tarif E versicherten Mitglieder 
das	Risiko	der	Wertminderung.	Bei	Vermögenswerten,	die	nicht	in	Euro	geführt	
werden, können Schwankungen der Währungskurse den Wert der Anlage zu-
sätzlich	beeinflussen.	Das	bedeutet,	dass	die	Rente	je	nach	Entwicklung	der	
Vermögenswerte	 des	Anlagestocks	 höher	 oder	 niedriger	 ausfallen	 wird.	 Die	
Pensionskasse übernimmt keine Garantie für eine bestimmte Mindesthöhe der 
Leistungen	aus	der	Pensionsversicherung.

2.		 	Soweit	Ansprüche	von	Mitgliedern	nach	§	1	Abs.	2	Ziffer	2	BetrAVG	(Beitrags-
zusage mit Mindestleistung) bestehen, richten sich diese ausschließlich gegen 
die	Kassenfirma.

E § 8
Berufsunfähigkeit

Die Gewährung von Versicherungsleistung bei Berufsunfähigkeit ist im Tarif E 
ausgeschlossen.	Versicherungsleistungen	bei	Berufsunfähigkeit	können	im	Tarif	E	
versicherten Mitgliedern auch nach einem Übergang von Tarif E nach Tarif A nach 
Maßgabe von § 2 Ziffer 2 AVB nicht gewährt werden, da die Umschichtung in den 
Tarif	A	ohne	Berufsunfähigkeit	erfolgt.

E § 9
Hinterbliebenenversorgung

1.		 	Im	Falle	des	Todes	des	Mitglieds	vor	Erreichen	der	Altersgrenze	werden	die	
zum Zeitpunkt des Todes auf das Mitglied entfallenden Anteilseinheiten des 
Anlagestocks	 mit	 Beantragung	 der	 Hinterbliebenenversicherung	 veräußert.	
Bereits umgeschichtete Anteile ergeben Ansprüche auf Hinterbliebenenver-
sorgung	nach	Tarif	A.

2.		 	In	Abweichung	 von	 §	26	AVB	wird	 der	 Verkaufserlös	 der	Anteilseinheiten	 als	
Einmalbetrag	 in	eine	 lebenslange	Rentenverpflichtung	der	Pensionskasse	ge-
genüber	dem	hinterbliebenen	Ehepartner	bzw.	dem	Lebenspartner	gemäß	§	1	
Lebenspartnerschaftsgesetz umgewandelt gemäß der Tabelle, die im Techni-
schen	Geschäftsplan	für	die	Übernahme	derartiger	Rentenverpflichtungen	von	
anderen	Versorgungswerken	enthalten	ist.	§	26	Ziffern	1	bis	4	AVB	gelten	nur	
für	zum	Zeitpunkt	des	Todes	bereits	in	Tarif	A	umgeschichtete	Vermögenswerte.

3.		 	Hinterlässt	 der	 Versicherte	 keinen	Ehe-	 bzw.	 Lebenspartner	 und	 es	 liegen	
die Voraussetzungen des § 27 Ziffer 1 AVB vor, so erhalten die Waisen einen 
Rentenanspruch	zu	gleichen	Teilen	des	vorhandenen	Vermögens.	Die	Höhe	
der Rente ergibt sich aus der Aufteilung der Anteilseinheiten auf die weiteren 
Lebensjahre	 bis	 zur	Erreichung	 des	 18.	 Lebensjahres.	 §	27	Ziffern	 2	 bis	 4	
AVB gelten nur für zum Zeitpunkt des Todes bereits in Tarif A umgeschichtete 
Vermögenswerte.

4.		 	Wird	bis	zu	dem	Zeitpunkt,	in	dem	das	Mitglied	die	Altersgrenze	gemäß	den	 
für den Tarif A geltenden Bedingungen erreicht hätte, kein Antrag auf Hin-
terbliebenenversorgung gestellt, verfallen die auf das verstorbene Mitglied 
entfallenden Anteilseinheiten zu diesem Zeitpunkt zugunsten der übrigen Mit-
glieder,	die	im	Tarif	E	versichert	sind.	

  Die Höhe der Rentenansprüche gemäß Ziffern 2 und 3 bemisst sich in diesem 
Fall	nach	dem	Wert	der	Anteilseinheiten	zum	Verfallstermin.	Hinsichtlich	der	
Verjährung diesbezüglicher Rentenansprüche werden die Hinterbliebenen so 
gestellt, als ob sie einen Antrag auf Hinterbliebenenversorgung zum Verfalls- 
termin	gestellt	hätten.	Es	gilt	§	22	a	AVB.	Der	Anspruch	auf	Antragstellung	 
der Hinterbliebenenversorgung selbst unterliegt den Verjährungsvorschriften 
des	§	18	a	BetrAVG.
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Tarifbedingungen (TaB) für Tarif K

K § 1
Beiträge

1.	 	Auf	die	Pensionsversicherung	im	Tarif	K	sind	monatliche	Beiträge	zu	entrichten.

2.		 	Der	monatliche	Regelbeitrag	beträgt	für	Firmenmitglieder	6	%	des	pensionsfä-
higen	Arbeitsverdienstes	im	Sinne	von	§	12	AVB.	Er	soll	für	den	Beitrag	eine	
Orientierungsgröße bieten, die den Aufbau einer effektiven Ergänzung der Al-
tersversorgung ermöglicht und ist zu 1/ 3 vom Mitglied (Mitgliedsanteil) und zu 
2	/	3	von	der	Kassenfirma	(Firmenanteil)	zu	tragen.

	 	Eine	andere	Form	und	Höhe	der	Beitragsleistung	ist	zulässig.	Dabei	ist	von	der	
Kassenfirma	mitzuteilen,	welche	Beitragsanteile	auf	den	Mitgliedsanteil	 und	
den	Firmenanteil	entfallen.

  Jahresbeiträge, die 8 % der Beitragsbemessungsgrenze zur gesetzlichen 
Rentenversicherung überschreiten, gelten als Sondereinzahlung im Sinne von  
K	§	2.

3.	 	Für	Einzelmitglieder	gilt	§	10	Ziffer	2	AVB.

4.	 	Mitgliedern,	 die	 nach	Tarif	 K	 versichert	 sind,	 kann	 die	Pensionskasse	 auch	
nach dem Versicherungsbeginn auf Antrag gestatten, zur Erhöhung der Pensi-
onsanwartschaft	die	Höhe	der	monatlichen	Beiträge	zu	erhöhen.	Die	Verpflich-
tung zur Entrichtung der erhöhten Beiträge kann für Firmenmitglieder anstelle 
des	Mitglieds	auch	von	der	Kassenfirma	übernommen	werden.

	 	Die	Verpflichtung	gemäß	Ziffer	4	kann	zum	Beginn	eines	Monats	eingegangen	
und	mit	dreimonatiger	Frist	zum	Ende	eines	Monats	zurückgenommen	werden.	
Eine	Wiederholung	des	Antrags	ist	zulässig.

K § 2
Sondereinzahlungen

Die Pensionskasse kann auf Antrag für eine Versicherung nach Tarif K zur Erhö-
hung oder zur Begründung einer Pensionsanwartschaft oder eines Pensionsan-
spruchs	Sondereinzahlungen	gestatten.

K § 3
Basisversorgung

1.		Der	Jahresbetrag	der	Pension	aus	der	Basisversorgung	setzt	sich	aus	Steige-
rungsbeträgen zusammen, die von den in jedem Kalendermonat gezahlten Bei-

trägen sowie von dem Lebensalter des Mitglieds im Jahr der Beitragszahlung 
abhängig	sind.

2.		Die	 Steigerungsbeträge	 ergeben	 sich	 aus	 den	 folgenden,	 auf	 die	 laufenden	
Beiträge bezogenen Verrentungsfaktoren in Prozent:

Beiträge für Tarif K 
(zur Ermittlung der Pension aus der Basisversorgung)

Lebensalter 
in Jahren Verrentungsfaktor Lebensalter 

in Jahren Verrentungsfaktor

15 2,22 % 45 2,63 %
16 2,23 % 46 2,64 %
17 2,25 % 47 2,66 %
18 2,26 % 48 2,67 %
19 2,27 % 49 2,69 %
20 2,28 % 50 2,70 %
21 2,30 % 51 2,72 %
22 2,31 % 52 2,73 %
23 2,32 % 53 2,75 %
24 2,34 % 54 2,76 %
25 2,35 % 55 2,78 %
26 2,36 % 56 2,79 %
27 2,38 % 57 2,81 %
28 2,39 % 58 2,82 %
29 2,40 % 59 2,84 %
30 2,42 % 60 2,85 %
31 2,43 % 61 2,87 %
32 2,44 % 62 2,88 %
33 2,46 % 63 2,89 %
34 2,47 % 64 2,91 %
35 2,49 % 65 2,92 %
36 2,50 % 66 2,94 %
37 2,51 % 67 2,95 %
38 2,53 % 68 2,95 %
39 2,54 % 69 2,95 %
40 2,56 % 70 2,96 %
41 2,57 %
42 2,59 %
43 2,60 %
44 2,62 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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3.	 	Die	Verrentungsfaktoren	zur	Ermittlung	der	Basisversorgung	sind	so	kalkuliert,	
dass eine Investition der nicht zur Sicherung der Basisversorgung verbrauch-
ten Beiträge eines jeden Kalenderjahres in das Anlageportfolio gemäß K § 4 
ermöglicht	wird.	Die	Höhe	des	Betrages,	der	in	das	Anlagenportfolio	investiert	
wird, ist abhängig von den im Kalenderjahr gezahlten Beiträgen und von dem 
Lebensalter	des	Mitglieds	im	Jahr	der	Beitragszahlung.	Er	ergibt	sich	aus	den	
folgenden Anteilssätzen in Prozent:

K § 4

Fondsgebundener Anteil

1.	 	Der	fondsgebundene	Anteil	der	Pensionsversicherung	im	Tarif	K	bietet	Versi-
cherungsschutz unter unmittelbarer Beteiligung an der Wertentwicklung eines 
Anlagenportfolios in Form von Anteilen an einem Sondervermögen, das von 
einer	Kapitalanlagegesellschaft	verwaltet	wird	(Vermögenswert).

2.	 	Die	Pensionskasse	unterhält	bei	einem	Kreditinstitut	Depotkonten	auf	den	Na-
men	der	Pensionskasse	für	Rechnung	der	Mitglieder	im	Tarif	K	(»Depotkonten«).

3.	 	Die	Pensionskasse	erwirbt	mit	den	laufenden	Beiträgen	gemäß	K	§	1	und	den	
entrichteten Sondereinzahlungen gemäß K § 2, soweit diese jeweils nicht zur 
Sicherung der Basisversorgung gemäß K § 3 verbraucht werden, die Anteile 
am	Sondervermögen,	die	auf	den	Depotkonten	verwahrt	werden.	Der	Erwerb	
der Anteilseinheiten erfolgt spätestens zum fünften Börsentag des Folgemo-
nats nach Eingang des Beitrages, soweit der Beitrag dem nach Tarif K versi-
cherten	Mitglied	zweifelsfrei	zugeordnet	werden	kann.

4.	 	Eine	Übertragung	 der	 für	 den	Anlagestock	 erworbenen	 und	 auf	 das	 jeweili-
ge Mitglied entfallenden Vermögenswerte auf ein anderes Mitglied ist ausge-
schlossen.

5.	 	Aus	 dem	Anlageportfolio	 erhält	 die	Pensionskasse	 eine	Verwaltungsgebühr,	
deren Höhe sich aus den Vertragsbedingungen des Sondervermögens gemäß 
Ziffer 1 oder einer gesonderten Vereinbarung mit den jeweils betroffenen Mit-
gliedern	ergibt.

K § 5

Überschussbeteiligung

1.	 	Alle	Versicherungen	im	Tarif	K	werden,	soweit	im	Technischen	Geschäftsplan	
nichts Abweichendes geregelt ist, im Hinblick auf § 15b AVB in einem geson-
derten	Überschussverband	zusammengefasst.

2.	 	Die	dem	 im	Tarif	K	 versicherten	Mitglied	gemäß	§	15b	AVB	zugeteilte	Über-
schussbeteiligung wird bis zum letzten Tag des Monats vor dem Leistungsbe-
ginn gemäß § 17 Ziffer 1 AVB dem Anlagenportfolio des Mitglieds gemäß K § 4 
zugeführt.

Lebensalter 
in Jahren Anteilssatz Lebensalter 

in Jahren Anteilssatz

15 46,8859  % 45 35,4000 %
16 46,5484 % 46 34,9604 %
17 46,2083 % 47 34,5164 %
18 45,8656 % 48 34,0678 %
19 45,5202 % 49 33,6146 %
20 45,1722 % 50 33,1566 %
21 44,8195 % 51 32,6937 %
22 44,4639 % 52 32,2258 %
23 44,1056 % 53 31,7529 %
24 43,7444 % 54 31,2747 %
25 43,3803 % 55 30,7912 %
26 43,0132 % 56 30,3022 %
27 42,6432 % 57 29,8078 %
28 42,2702 % 58 29,3076 %
29 41,8941 % 59 28,8016 %
30 41,5149 % 60 28,2892 %
31 41,1325 % 61 27,7701 %
32 40,7469 % 62 27,2434 %
33 40,3579 % 63 26,7080 %
34 39,9655 % 64 26,1622 %
35 39,5696 % 65 25,6038 %
36 39,1701 % 66 25,0365 %
37 38,7669 % 67 24,4571 %
38 38,3600 % 68 24,5975 %
39 37,9491 % 69 24,5053 %
40 37,5344 % 70 24,2732 %
41 37,1157 %
42 36,6930 %
43 36,2662 %
44 35,8352 %

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr der Beitragszah-
lung	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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K § 6
Pensionshöhe

1.	 Der	Jahresbetrag	der	Pension	setzt	sich	zusammen	aus	dem

  a) Jahresbetrag der Pension aus der Basisversorgung gemäß K § 3 und

 b)  der Umrechnung der gemäß K § 4 gebildeten Vermögenswerte in eine le-
benslange,	sofort	beginnende	Pension.

2.	 	Die	Höhe	der	Pension	gemäß	Ziffer	1.b)	ist	abhängig	vom	Wert	der	insgesamt	
für	das	Mitglied	erworbenen	Vermögenswerte	bzw.	der	auf	das	jeweilige	Mit-
glied	entfallenden	Anteilseinheiten.	Der	Wert	einer	Anteilseinheit	 richtet	sich	
nach	der	Wertentwicklung	des	Anlagestocks.	Er	wird	ermittelt	durch	Multipli-
kation	der	Anzahl	der	Fondsanteile	mit	dem	gültigen	Kurs	eines	Fondsanteils.	
Die Ermittlung des Wertes der Anteilseinheiten und die Veräußerung der An-
teilseinheiten erfolgt spätestens zum zehnten Börsentag im Monat des Leis-
tungsbeginns	gemäß	§	17	Ziffer	1	AVB.

3.	 	Die	 Umrechnung	 des	 gemäß	 Ziffer	 2	 ermittelten	 Vermögenswertes	 in	 eine	
Pension	gemäß	Ziffer	1.b)	erfolgt	 in	Abhängigkeit	des	Lebensalters	des	Mit-
glieds zum Zeitpunkt des Leistungsbeginns gemäß § 17 Ziffer 1 AVB anhand 
folgender Umrechnungsfaktoren:

K § 7
Berufsunfähigkeit

Die Gewährung von Versicherungsleistung bei Berufsunfähigkeit ist im Tarif K aus-
geschlossen.	

K § 8
Hinterbliebenenversorgung

Abweichend von §§ 26, 27 AVB besteht im Falle des Todes eines Mitglieds oder 
Leistungsempfängers	kein	Anspruch	auf	Hinterbliebenenpension.

Letzte	Änderung	genehmigt	durch	Verfügung	der	Bundesanstalt	für	Finanzdienstleistungs- 
aufsicht	vom	15.09.2023,	Geschäftszeichen:	VA	14-I	5003/00147#00109.
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Lebensalter in Jahren
Faktor zur Umrechnung von 1.000 € Vermögenswert  

in eine sofort beginnende lfd. Jahresrente
Jahresrente pro Kalenderjahr

62 34,89 €
63 35,99 €
64 37,17 €
65 38,43 €
66 39,78 €
67 41,22 €
68 42,76 €
69 44,40 €
70 46,15 €

Als Lebensalter gilt der Unterschied zwischen dem Kalenderjahr des Leistungsbe-
ginns	gemäß	§	17	Ziffer	1	AVB	und	dem	Kalenderjahr	der	Geburt.
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